
Jahresabschluss und zusammengefasster
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

ERWE Immobilien AG
Frankfurt am Main



Stand am Stand am
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 138,00 178,00

II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 9.854.621,56 9.454.621,56
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 27.425.199,46 12.380.199,46
3. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen 1.343.151,00 0,00

38.622.972,02 21.834.821,02
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 25.066.250,76 6.788.381,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände 643,96 1.911.522,55

25.066.894,72 8.699.904,25

II. Guthaben bei Kreditinstituten 3.105.090,38 11.177.364,56

C. Rechnungsabgrenzungsposten 141.897,25 85.843,97

66.936.992,37 41.798.111,80

Bilanz der ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main,

zum 31. Dezember 2020

A k t i v a



Anlage 1

Stand am Stand am
31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 16.562.922,00 16.562.922,00

II. Kapitalrücklage 11.948.401,78 11.948.401,78
III. Gewinnrücklagen

Gesetzliche Rücklage 13.834,53 13.834,53
IV. Bilanzverlust -7.148.467,83 -2.570.496,49

21.376.690,48 25.954.661,82

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 1.811.662,00 381.049,57

C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen 40.000.000,00 11.550.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 154.666,95 567.992,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen 277.371,80 692,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.316.601,14 3.343.715,16

43.748.639,89 15.462.400,41

66.936.992,37 41.798.111,80

- bedingtes Kapital: EUR 8.000.000,00
  (Vj. EUR 8.000.000,00)

P a s s i v a



Anlage 2

2 0 2 0 2 0 1 9
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 894.303,17 786.724,07
2. Sonstige betriebliche Erträge 80.910,60 25.833,85
3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2.448.840,07 517.499,77
b) Soziale Abgaben 14.069,64 10.316,48

2.462.909,71 527.816,25

4. Abschreibungen auf Sachanlagen 40,00 535,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.934.530,04 1.902.200,53
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanz-

anlagevermögens 2.162.342,06 1.108.066,73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 445.815,77 60.274,42
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme 277.371,80 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.486.491,39 288.563,74

10. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag -4.577.971,34 -738.216,95
11. Verlustvortrag -2.570.496,49 -1.832.279,54
12. Bilanzverlust -7.148.467,83 -2.570.496,49

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung der

ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main,
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Anhang der ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main, 

für das Geschäftsjahr 2020 

A. Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbu-

ches (HGB) sowie ergänzender Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. 

Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder Tausend Euro (TEUR). 

Bei der ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main (nachfolgend ERWE AG), eingetragen im Han-

delsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 113320, handelt es sich um eine 

große Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB. 

B. Rechnungslegungsgrundsätze 

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen denen des Vorjahres. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten 

vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen bewertet. 

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten 

angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten oder dem niedrige-

ren beizulegenden Wert angesetzt.  

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten werden für Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die 

wirtschaftlich der Zeit nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, gebildet. Die Auflösung  

erfolgt ratierlich über ihre Laufzeit. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-

pflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 

Erfüllungsbetrages gebildet und erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-

keiten in angemessenem Umfang. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wer-

den abgezinst. 
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Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerli-

chen Wertansätzen ermittelt. Zusätzlich zu den zeitlichen Bilanzierungsunterschieden werden 

steuerliche Verlustvorträge berücksichtigt. Die Bewertung der temporären Differenzen und der 

innerhalb der nächsten fünf Jahren verrechenbaren steuerlichen Verlustvorträge erfolgt mit den 

für das Geschäftsjahr geltenden Steuersätzen für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Eine sich 

insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt 

werden. In 2020 ergab sich ein Überhang an aktiven latenten Steuern. Dieser wurde in Ausübung 

des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert. 

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert. 

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

I. Bilanz 

1. Anlagevermögen 

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des  

Anhangs. 

Am 17. Dezember 2020 schloss die Gesellschaft eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinba-

rung zum Erwerb von 50% der Anteile an der peko GmbH, Eppelborn, ab. Die Kaufpreiszahlung 

erfolgte bereits in 2020. Die für diese Beteiligung notwendige Kapitalerhöhung bei der peko 

GmbH wurde erst in 2021 im Handelsregister eingetragen. Die ERWE AG bilanziert diese Kauf-

preiszahlung zum Bilanzstichtag daher als geleistete Anzahlung auf Beteiligungen im Finanzanla-

gevermögen. 

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Rest-

laufzeit von unter einem Jahr. 

3. Rechnungsabgrenzungsposten  

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält ein Disagio von EUR 79.875,00  

(Vj. EUR 34.650,00). 
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4. Eigenkapital 

Grundkapital 

Das Grundkapital beträgt EUR 16.562.922,00 (Vj. EUR 16.562.922,00) und ist eingeteilt in 

16.562.922 Stückaktien ohne Nennbetrag. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

Genehmigtes Kapital 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich 12. Juni 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu 

insgesamt EUR 8.000.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen. Der Vorstand ist er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den in § 4 Abs. 4 

der Satzung bestimmten Fällen auszuschließen. 

Bedingtes Kapital 

Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 8.000.000 durch 

Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt  

erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die  

Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesell-

schaft oder einer Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die Gesell-

schaft zu mindestens 90 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, gemäß der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 12. Juli 2018 bis zum 11. Juli 2023 gegen Bar- oder Sachleistung begeben 

werden. 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der jeweiligen Wandel- bzw. Optionsanlei-

hebedingungen auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Wandel- bzw. Optionsschuldver-

schreibungen, die mit Wandel- bzw. Optionspflichten ausgestattet sind.  

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsschei-

nen aus Optionsschuldverschreibungen bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die 

von der Gesellschaft oder durch eine Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, 

an der die Gesellschaft zu mindestens 90 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Juli 2018 bis einschließlich zum 11. Juli 2023 be-

geben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen bzw. die zur Opti-

onsausübung bzw. Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- bzw. Options-

schuldverschreibungen ihre Pflicht zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, sofern die 

Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht durch Gewährung eigener Aktien bedient werden  

oder andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 

erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den 

Schuldverschreibungs- beziehungsweise Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden Opti-

ons-/Wandlungspreisen. Die neuen Aktien können mit einer Gewinnberechtigung ab Beginn der 

Geschäftsjahre vorgesehen werden, für die die Hauptversammlung noch keinen Gewinnverwen-

dungsbeschluss gefasst hat.  
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Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand mit Beschluss vom 4. Juni 2018,  

zuletzt angepasst und ergänzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2019,  

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 11. Juli 2023 einmalig oder 

mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- oder Optionsschuldverschrei-

bungen oder eine Kombination dieser Instrumente (nachfolgend zusammen auch „Schuldver-

schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer Laufzeit von längs-

tens zehn Jahren zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- bzw. Options-

schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf bis zu insgesamt 8.000.000 neue, auf 

den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 

Schuldverschreibungen zu gewähren. 

Den Aktionären der Gesellschaft steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Wandel- oder Opti-

onsschuldverschreibungen zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen in be-

stimmten Fällen auszuschließen. Er ist auch ermächtigt, alle weiteren Einzelheiten der Ausgabe 

und der Ausstattung der Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen und deren Bedingungen 

festzusetzen beziehungsweise im Einvernehmen mit der jeweils ausgebenden Konzerngesellschaft 

festzulegen. 

Kapitalrücklage 

Die Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB beinhaltet das Aufgeld aus der am 28. Dezember 

2018 im Handelsregister eingetragenen Barkapitalerhöhung. 

5. Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen von TEUR 1.812 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ein 

virtuelles Beteiligungsprogramm (TEUR 1.338), Kosten für die Erstellung, Prüfung und Veröffent-

lichung des Jahres- und Konzernabschlusses bzw. des Geschäftsberichtes (TEUR 169), für ausste-

hende Eingangsrechnungen (TEUR 75) sowie für sonstige Personalkosten (TEUR 221). 

Virtuelles Beteiligungsprogramm 

Die ERWE Immobilien AG hat im Geschäftsjahr 2020 ein Beteiligungsprogramm aufgelegt, das 

den Zweck verfolgt, die Begünstigten an das Unternehmen zu binden und diese am gesteigerten 

Unternehmenswert partizipieren zu lassen. Auf Grundlage einer Beschlussfassung des Aufsichts-

rats sehen die Regelungen des Programms dabei ein Gesamtvolumen von maximal 3.000.000 

Wertsteigerungsrechten vor. Die Wertsteigerungsrechte berechtigen den Begünstigten zu einer 

Vergütung, deren Höhe abhängig von der Kursentwicklung des Aktienkurses der ERWE Immobi-

lien AG ist. Die Einräumung erfolgt hierbei stets durch den Abschluss individueller Einräumungs-

vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und dem Begünstigten, wobei grundsätzlich der Bar-

ausgleich vorgesehen ist. 
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Die Ausübung der durch das Beteiligungsprogramm eingeräumten Wertsteigerungsrechte ist da-

bei von der Ableistung einer bestimmten Dienstzeit abhängig. Scheidet der Begünstigte aus wel-

chem Grund auch immer vorzeitig aus seinem Dienstverhältnis mit der ERWE Immobilien AG aus, 

verfallen seine bis dahin noch nicht erdienten virtuellen Aktien ersatzlos. Der Begünstigte erdient 

dabei ein Viertel der eingeräumten Wertsteigerungsrechte erstmals und vollständig mit Ablauf 

von einem Jahr. Die restlichen drei Viertel der eingeräumten Wertsteigerungsrechte werden in-

nerhalb von weiteren sechsunddreißig Monaten alle zwölf Monate in drei gleich große Pakete in 

Höhe von je einem Viertel sukzessive erdient. 

Die Bewertung der Rückstellung für das virtuelle Beteiligungsprogramm erfolgte unter Anwen-

dung des Binominalmodells unter Berücksichtigung der Parameter Marktpreis der zugrundelie-

genden Aktie zum Bewertungsstichtag, Ausübungspreis, Laufzeit, risikoloser Zinssatz für die Op-

tion und erwartete Volatilität. Für die Ermittlung der Volatilität wurden die Daten einer Peer Group 

herangezogen. 

 

  

EUR Gesamt

Bewertung zum 31.12.2020 Axel Harloff Heinz-Rüdiger Weitzel Christian Hillermann

Anzahl vertraglich erdienter virtueller Aktien - - - -

Anteilig erfasste Anzahl der virtuellen Aktien im Aufwand 1.066.346 415.888 415.888 234.570

Zeitwert je virtuelle Aktie 1,23 1,31 1,31 1,06

Im Berichtsjahr erfasster Aufwand 1.337.941 544.167 544.167 249.607

Rückstellung zum Stichtag 1.337.941 544.167 544.167 249.607

Vorstand
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6. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Die Anleihe wurde im Dezember 2019 begeben, wird mit 7,5 % verzinst und ist am 10. Dezember 

2023 endfällig. 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern von EUR 120.202,14  

(Vj. EUR 229.112,95) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 864,30  

(Vj. EUR 836,65) ausgewiesen. 

II. Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Weiterbelastung von Kosten und Dienstleistungen an andere 

Konzerngesellschaften. 

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

In Höhe von TEUR 369 (Vj. TEUR 455) sind außergewöhnliche Aufwendungen in Zusammenhang 

mit der Begebung der Anleihe enthalten. 

TEUR TEUR TEUR TEUR

1. Anleihen 40.000 0 40.000 0 

(Vj.) (11.550) (0) (11.550) (0)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 155 155 0 0 

(Vj.) (568) (568) (0) (0)

3. Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen 277 277 0 0 

(Vj.) (0) (0) (0) (0)

4. Sonstige Verbindlichkeiten 3.317 3.317 0 0 

(Vj.) (3.344) (344) (3.000) (0)

43.749 3.749 40.000 0 

(Vj.) (15.462) (912) (14.550) (0)

Restlaufzeit

davon

Insgesamt
bis

1 Jahr

über 1

bis 5 Jahre

über

5 Jahre



Anlage 3 / 7 

 

 

3. Finanzergebnis 

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betreffen mit EUR 2.162.342,06  

(Vj. EUR 1.108.066,73) verbundene Unternehmen. Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge  

betreffen mit EUR 209.574,40 (Vj. EUR 60.274,42) verbundene Unternehmen. 

4. Aufwendungen aus Verlustübernahme 

Die Aufwendungen aus Verlustübernahme resultieren aus dem mit der ERWE Properties GmbH in 

2020 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag. Der Vertrag ist auf unbestimmte Dauer abge-

schlossen, kann jedoch frühestens nach sechs Jahren ordentlich gekündigt werden. Grundsätzlich 

muss die ERWE AG künftig etwaige Verluste der ERWE Properties in unbegrenzter Höhe überneh-

men. 

D. Sonstige Angaben 

1. Personal 

Bei der ERWE AG waren im Jahr 2020 nur Vorstandmitglieder beschäftigt. 

2. Haftungsverhältnisse 

Zum 31. Dezember 2020 bestehen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften in Höhe von  

TEUR 6.680, die in Zusammenhang mit Kreditgewährungen durch Kreditinstitute an Tochterge-

sellschaften stehen. 

Aufgrund der erwarteten positiven Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ver-

bundenen Unternehmen, für die diese Bürgschaften abgegeben wurden, ist mit einer Inanspruch-

nahme daraus nicht zu rechnen. 

3. Vorstand 

Vorstände der ERWE Immobilien AG waren in der Berichtsperiode und sind derzeit: 

▪ Axel Harloff, Dipl. Kaufmann 

▪ Rüdiger Weitzel, Dipl. Ingenieur 

▪ Christian Hillermann, Dipl. Kaufmann (seit dem 1. April 2020) 
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Der Vorstand hat in der Berichtsperiode eine feste Vergütung sowie eine Tantieme erhalten.  

Außerdem hat die ERWE Immobilien AG im Geschäftsjahr 2020 ein virtuelles Beteiligungspro-

gramm aufgelegt (siehe hierzu C.I.5. Rückstellungen). Die Gesamtvergütung inklusive des geld-

werten Vorteils für die Kfz-Überlassung beläuft sich in der Berichtsperiode für alle Vorstände auf 

EUR 2.421.790 (Vj. EUR 516.000,00). Darüber hinaus werden den Vorständen Reisekosten und  

Spesen erstattet.  

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder setzte sich wie folgt zusammen: 

 

Die Short Term Incentives für Herrn Axel Harloff und Herrn Rüdiger Weitzel beinhalten mit jeweils 

100 TEUR Tantiemen für das Geschäftsjahr 2019, die in 2020 zu Auszahlung gelangten. 

Die übrigen Short Term Incentives von insgesamt 180 TEUR und die Long Term Incentives gelang-

ten im Berichtsjahr nicht zur Auszahlung. 

Herr Axel Harloff ist weiterhin als Aufsichtsratsvorsitzender der Accentro Real Estate AG sowie der 

Consus Real Estate AG tätig. Herr Rüdiger Weitzel ist Mitglied des Aufsichtsrates der SATURIA 

Fondmanagement GmbH. Herr Hillermann ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der  

ALBIS Leasing AG sowie der Affinis AG. 

4. Aufsichtsrat 

Die Aufsichtsratsmitglieder der ERWE Immobilien AG, deren Berufe und erhaltene Vergütungen 

für das abgelaufene Geschäftsjahr sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Erfolgsunabhängige 

Basisvergütung
240.000 180.000 240.000 180.000 150.000 0 630.000 360.000

Erfolgsunabhängige 

Sachbezüge
31.726 21.000 17.823 15.000 24.300 0 73.849 36.000

Virtuelles Aktien-

optionsprogramm (Long 

Term Incentive)

544.167 0 544.167 0 249.607 0 1.337.941 0

Erfolgsabhängige 

Vergütung (Short Term 

Incentive)

160.000 60.000 160.000 60.000 60.000 0 380.000 120.000

Gesamt 975.893 261.000 961.990 255.000 483.907 0 2.421.790 516.000

Axel Harloff Rüdiger Weitzel Christian Hillermann Gesamt

Name Funktion Beruf
Gesamt-

vergütung 2020

Gesamt-

vergütung 2019

EUR EUR

Dr. Olaf Hein Vorsitzender des Aufsichtsrates Vorstand der Elbstein AG 40.000 30.000

Dr. Holger Henkel Stellvertretender Vorsitzender Rechtsanwalt 30.000 22.500

Carsten Wolff Mitglied des Aufsichtsrates Leiter Rechnungswesen und Finanzen 20.000 15.000

Gesamt 90.000 67.500



Anlage 3 / 9 

 

 

Herr Carsten Wolff ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Westgrund AG und der  

Accentro AG sowie einfaches Mitglied der Eurohaus Frankfurt AG und Mitglied des Board of  

Directors der ADO Group Ltd.  
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5. Anteilsbesitzliste 

Die Gesellschaft ist am Bilanzstichtag an folgenden Unternehmen beteiligt: 

 

6. Angaben zum Mutterunternehmen 

Die ERWE AG als unmittelbares und oberstes Mutterunternehmen stellt einen Konzernabschluss 

nach IFRS auf. Dieser wird im Bundesanzeiger offengelegt. 

7. Angaben nach § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

Gemäß Mitteilung vom 22./17. Januar 2019 werden Herrn Heinz-Rüdiger Weitzel 5.583.882 

Stimmrechte zugerechnet. Dies entspricht einem Anteil von 33,71 % am Grundkapital der Gesell-

schaft. Dabei werden Herrn Heinz-Rüdiger Weitzel die Stimmrechte an der RW Property Invest-

ment GmbH und der ERWE Real Estate GmbH, die ihrerseits einen Anteil von 30,43 % bzw. 3,28 % 

halten, zugerechnet. 

ERWE Properties GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 373 0

ERWE Service und Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR -713 -643

ERWE Parking GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR -95 -161

ERWE Immobilienmanagement GmbH, Frankfurt am Main 74,9 TEUR -160 -162

ERWE Invest GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 288 -212

ERWE Immobilien Projekt 222 GmbH, Frankfurt am Main 90 TEUR -10.557 -2.323

ERWE Immobilien Projekt 333 GmbH, Frankfurt am Main 90 TEUR -5.452 -1.745

ERWE Immobilien Projekt 444 GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR -1.047 -972

ERWE Immobilien Projekt 555 GmbH, Frankfurt am Main 90 TEUR -1.491 -700

ERWE Betriebs GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 10 -8

ERWE Projekt Friedrichsdorf GmbH, Frankfurt am Main 94,9 TEUR -567 -213

ERWE Darmstadt I GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR -218 -243

ERWE Darmstadt II GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR -120 -145

ERWE Projekt Krefeld GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR -335 -360

ERWE Projekt Homburg GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 22 -3

ERWE Projekt Bergisch-Gladbach GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 22 -3

ERWE Projekt Wiesbaden GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 23 -2

ERWE Projekt Recklinghausen GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 23 -2

ERWE Projekt Hagen GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 23 -2

ERWE Projekt Hanau GmbH, Frankfurt am Main 100 TEUR 23 -2

Covivio Office VI GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 10,1 TEUR -5.425 779

Beteiligungs-

quote

%

Währung Eigenkapital Jahres-

ergebnis

Name
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Gemäß Mitteilung vom 22./17. Januar 2019 werden Herrn Axel Harloff und Frau Nicole Harloff 

insgesamt 5.583.882 Stimmrechte zugerechnet. Dies entspricht einem Anteil von 33,71 % am 

Grundkapital der Gesellschaft. Dabei werden Herrn Axel Harloff und Frau Nicole Harloff die 

Stimmrechte der Stapelfeld KG und der VGHL Management GmbH zugerechnet, die ihrerseits 

einen Anteil von 25,72 % bzw. 8,00 % der Stimmrechte halten. Mit Wirkung zum 15. Januar 2019 

ist die Stapelfeld Beteiligungs GmbH als Komplementärin der Stapelfeld KG (seitdem Stapelfeld 

GmbH & Co. KG) beigetreten, so dass ihr die von der Stapelfeld GmbH & Co. KG gehaltenen 

Stimmrechte zugerechnet werden. Gemäß Mitteilung vom 9. Dezember 2020 sind mit Wirkung 

zum 7. Dezember 2020 die bislang von der Stapelfeld GmbH & Co. KG gehaltenen Aktien auf die 

Stapelfeld Beteiligungs GmbH übertragen worden (Anwachsung). 

Gemäß Mitteilung vom 22./17. Januar 2019 werden Herrn John-Frederik Ehlerding 1.885.170 

Stimmrechte zugerechnet. Dies entspricht einem Anteil von 11,38 % am Grundkapital der Gesell-

schaft. Dabei werden Herrn John-Frederik Ehlerding die Stimmrechte an der Elbstein AG zuge-

rechnet, die ihrerseits einen Anteil von 11,38 % an der Gesellschaft hält. 

Gemäß Mitteilung vom 18. Januar 2019 hält Herr Karl Ehlerding 800.000 Stimmrechte. Dies ent-

spricht einem Anteil von 4,83 % am Grundkapital der Gesellschaft. 

Gemäß Mitteilung vom 18. Januar 2019 hält Frau Ingrid Ehlerding 800.000 Stimmrechte. Dies ent-

spricht einem Anteil von 4,83% am Grundkapital der Gesellschaft. 

Gemäß Mitteilung vom 18. Januar 2019 hält Herr Karl Philipp Ehlerding 505.263 Stimmrechte. Dies 

entspricht einem Anteil von 3,05 % am Grundkapital der Gesellschaft. 

8. Honorar des Abschlussprüfers 

Das Honorar des Konzernabschlussprüfers beläuft sich für das Geschäftsjahr 2020 auf insgesamt 

134 TEUR, davon für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 120 TEUR (davon 10 TEUR für 

Vorjahre), für Steuerberatungsleistungen von 5 TEUR und für sonstige Leistungen in Höhe von  

9 TEUR. 

E. Nachtragsbericht 

Die bereits im Dezember 2020 abgeschlossene Beteiligungsvereinbarung zum Erwerb von 50% 

der Anteile an der peko GmbH, Eppelborn wurde im Januar 2021 durch Eintragung der dafür 

erforderlichen Kapitalerhöhung im Handelsregister für die peko GmbH umgesetzt. 

Die bei einer Tochtergesellschaft der ERWE AG bestehende und zum 25. Februar 2021 bestehende 

Kreditfinanzierung über EUR 40 Mio. wurde im Februar 2021 um zwei Jahre prolongiert. Der Kre-

ditbetrag wurde dabei auf EUR 32 Mio. zurückgeführt. 

Bei einer weiteren Tochtergesellschaft wurde die bestehende Ankaufsfinanzierung über rd. EUR 4 

Mio. abgelöst und durch eine Finanzierung zur weiteren Projektentwicklung über EUR 10 Mio. 

abgelöst. 
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Zudem wurde die bei einer Tochtergesellschaft bestehende Eigenfinanzierung des Ankaufs durch 

eine Kreditfinanzierung über EUR 2,3 Mio. abgelöst. 

Darüber hinaus sind Ereignisse von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und  

Ertragslage der ERWE AG nach dem 31. Dezember 2020 nicht eingetreten. 

F. Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

Die nach § 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung der ERWE Immobilien AG wurde 

letztmalig im August 2020 vom Vorstand abgegeben. Sie wird den Aktionären unter folgendem 

Link zugänglich gemacht: 

http://www.erwe-ag.com/fileadmin/Ablage/03_Investor_Relations/Corporate_Gover-

nance/200814__Entsprechenserklaerung_AUG._2020.pdf 

 

 

Frankfurt am Main, 25. März 2021 

 ERWE Immobilien AG 

 

Axel Harloff Christian Hillermann Rüdiger Weitzel 

Vorstand Vorstand Vorstand 

http://www.erwe-ag.com/fileadmin/Ablage/03_Investor_Relations/Corporate_Governance/200814__Entsprechenserklaerung_AUG._2020.pdf
http://www.erwe-ag.com/fileadmin/Ablage/03_Investor_Relations/Corporate_Governance/200814__Entsprechenserklaerung_AUG._2020.pdf
http://www.erwe-ag.com/fileadmin/Ablage/03_Investor_Relations/Corporate_Governance/200814__Entsprechenserklaerung_AUG._2020.pdf
http://www.erwe-ag.com/fileadmin/Ablage/03_Investor_Relations/Corporate_Governance/200814__Entsprechenserklaerung_AUG._2020.pdf


Stand am Stand am
1.1.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene gewerb-
liche Schutzrechte und ähnliche
Rechte 13.204,82 0,00 0,00 13.204,82

II. Sachanlagen
Betriebs- u. Geschäftsausstattung 17.449,57 0,00 0,00 17.449,57

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen

Unternehmen 9.454.621,56 500.000,00 100.000,00 9.854.621,56
2. Ausleihungen an verbundene

Unternehmen 12.380.199,46 15.045.000,00 0,00 27.425.199,46
3. Geleistete Anzahlungen auf

Beteiligungen 0,00 1.343.151,00 0,00 1.343.151,00

21.834.821,02 16.888.151,00 100.000,00 38.622.972,02

21.865.475,41 16.888.151,00 100.000,00 38.653.626,41

Entwicklung des Anlagevermögens der

ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main,

im Geschäftsjahr 2020

Anschaffungs-/Herstellungskosten
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Stand am Stand am Stand am Stand am
1.1.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13.204,82 0,00 0,00 13.204,82 0,00 0,00

17.271,57 40,00 0,00 17.311,57 138,00 178,00

0,00 0,00 0,00 0,00 9.854.621,56 9.454.621,56

0,00 0,00 0,00 0,00 27.425.199,46 12.380.199,46

0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.151,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 38.622.972,02 21.834.821,02

30.476,39 40,00 0,00 30.516,39 38.623.110,02 21.834.999,02

Kumulierte Abschreibungen Buchwerte



 

 
 

Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht 

der ERWE Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2020 

 

 

I. Grundlagen des Unternehmens 

 

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens 

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf die Entwicklung und den nachhaltigen Aufbau eines Bestands von 

aussichtsreichen innerstädtischen Immobilien in „A“-Lagen von Klein- und Mittelstädten. Hierzu gehören sowohl 

Büro- und Hotelnutzungen sowie Wohnimmobilien und innerstädtischer Einzelhandel.  

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, Immobilien mit Wertaufholungspotential, sogenannte Value-Add-Objekte, 

zu übernehmen und durch gezielte Investitionen zu stärken und die verborgenen Werte frei zu setzen. Investiert 

wird deshalb in Immobilien, die neben einer guten Lage ein Entwicklungspotential haben, das durch geeignete 

Investitionen, neue Konzepte, zumindest teilweise Änderung der Nutzung und kreative Neuvermietung realisiert 

werden kann. 

Das Betätigungsfeld der ERWE hat sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich erweitert. Meh-

rere Lockdowns zur Unterbindung der Kontakte zwischen Menschen hat 2020 weite Teile aller deutschen Innen-

städte nahezu stillgelegt und einen Prozess beschleunigt, der vor allem für den stationären Einzelhandel massive 

Umstrukturierungen erfordert, wodurch der Leerstand der bisher allein durch den Einzelhandel genutzten Im-

mobilien zunehmen wird. Diese Immobilien könnten für neue Nutzergruppen aufbereitet bzw. weiter entwickelt 

werden. 

Die ERWE versteht sich als Spezialist für die Revitalisierung zumindest durch den Einzelhandel nicht mehr benö-

tigter Immobilien, in dem Mischkonzepte für neue Nutzergruppen entwickelt und durch entsprechende bauliche 

Anpassungen und Modernisierungen umgesetzt werden. Die übernommenen Assets entwickelt die ERWE in der 

Regel für sich. Darüber hinaus stellt die ERWE auch ihre Kompetenz Dritten zur Verfügung und hat dazu 2020 

eigens mit der neu gegründeten ERWE Invest GmbH ein neues Geschäftsfeld eröffnet.  

Zur Finanzierung ihres Wachstums bedient sich das Unternehmen wesentlich der Instrumente des Kapitalmark-

tes, etwa in Form von Kapitalerhöhungen durch Ausgabe von Aktien oder durch die Platzierung von Unterneh-

mensanleihen.  

Im Januar 2019 erfolgte die Zulassung zum Handel am regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse (XETRA). Zuvor war die Gesellschaft bereits im Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart 

(WKN A1X3WX, ISIN DE000A1X3WX6) notiert. Ende 2020 wurden die Aktien von ERWE zum Handel im Prime 

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Dieses privatrechtlich organisierte, gesetzlich regulierte 

Börsensegment obliegt den höchsten Transparenzstandards und erhöht die Relevanz der Aktie für internationale 

Investoren. 

 

1.2. Konzernstruktur und Steuerungssystem 

Die ERWE Immobilien AG ist die Holding-Gesellschaft des ERWE-Konzerns und nimmt die zentrale Leitungsfunk-

tion wahr. Über ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften hält die Gesellschaft Beteiligungen an ver-

schiedenen Immobilien. Sie ist überdies zum Teil über Geschäftsbesorgungsverträge mit den Tochtergesellschaf-

ten verbunden und stellt Finanzmittel in Form von Darlehen für die Tochtergesellschaften zur Verfügung. 

Zum 31. Dezember 2020 besaß die Gesellschaft fünf Bestandsobjekte in Speyer, Lübeck, Krefeld, Coesfeld sowie 

in Darmstadt. Die Entwicklungsprojekte des Konzerns befinden sich ebenso in Krefeld und in Darmstadt. Darüber 
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hinaus hält die ERWE 4,4 ha Bauland in Friedrichsdorf bei Bad Homburg v.d.H, um auf dem Areal einen Business-

park mit dem Namen TAUNUS LAB zu entwickeln. Ferner hält die Gesellschaft eine 10,1%-Beteiligung an einer 

Immobilienobjektgesellschaft, die die Immobilie „Frankfurt Airport Center 1“ hält.  

Im Oktober 2020 wurde die 100%ige Tochtergesellschaft ERWE Invest gegründet mit dem Ziel, einen Bestand an 

Gewerbeimmobilien unter Beteiligung von institutionellen Investoren aufzubauen und zu managen. Zudem 

wurde im Dezember 2020 eine Beteiligungsvereinbarung zum Erwerb einer 50% Beteiligung an der peko GmbH, 

Eppelborn, abgeschlossen und im Januar 2021 umgesetzt. Die peko GmbH, langjähriger Partner von ERWE, deckt 

die komplette Wertschöpfungskette in der Immobilienentwicklung ab, mit besonderem Fokus auf großflächige 

Objekte im Handels-, Büro- und Wohnungssegment. 

Die Berichterstattung an den Vorstand erfolgt ohne nach Segmenten zu unterteilen. Der Konzern konzentriert 

sich neben der Akquisition und Finanzierung von Investitionen in Immobilien auf die Entwicklung dieser Immo-

bilien in Form von Modernisierung, Sanierung, Um- und Ausbau, der Neuvermietung der Flächen sowie Neupo-

sitionierung der Immobilie. Daher wird im Lagebericht auf eine Segmentberichterstattung verzichtet. 

Regelmäßig werden die Fortschritte in den Projekten evaluiert. Das gilt für den Stand von Baumaßnahmen und 

den Stand der Neuvermietung bzw. Akquisition von neuen Mietern. Die Fortschritte im Projekt (Erwirkung von 

Baugenehmigungen, Fortschritt von Baumaßnahmen) sowie in der Vermietung (Anzahl von Suchkunden, Besich-

tigungen, Mietvertragsverhandlungen, Mietvertragsabschlüsse) sind Steuerungsgrößen für den Konzern. 

Auf Ebene des Gesamtkonzerns wird die aktuelle Liquiditätslage regelmäßig und zeitnah erfasst. Das Unterneh-

men verwendet mehrjährige integrierte Finanzplanungen für die Unternehmenssteuerung. Durch diese zentral 

gesteuerte Aufgabe wird die finanzielle Stabilität der Unternehmensgruppe überwacht. Die kontinuierliche Er-

mittlung der Liquiditätsströme auf Ebene einzelner Gesellschaften ist Bestandteil dieser Steuerung. 

Finanzielle Leistungsindikatoren sind der bereinigte EBIT als Indikator für das operative Ergebnis, der Net Asset 

Value (NAV) als Indikator für den Unternehmenswert und der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) als Indika-

tor für die finanzielle Stabilität. Als nicht finanzieller Leistungsindikator dient der Vermietungsstand der Bestand-

sobjekte. 

Ab dem Geschäftsjahr 2021 erfolgt die Steuerung des Unternehmenswertes mit dem EPRA Net Reinstatement 

Value (EPRA NRV). Dabei orientieren wir uns hinsichtlich der Ermittlung an den „Best Practise Recommendations“ 

der EPRA (European Public Real Estate Association). Die EPRA hat drei neue Kennzahlen entwickelt, um Verän-

derungen in den regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa Rechnung zu tragen. Der wesentliche Unter-

schied des NRV zum NAV liegt in der Berücksichtigung der Grunderwerbsteuer der gehaltenen Immobilien. Sie 

wird für Zwecke der Bewertung der Immobilien in Abzug gebracht, ist aber wieder hinzuzurechnen, da eine Ver-

äußerung bei der Bestandshaltung gerade nicht erwartet wird. 

 

 

II. Wirtschaftsbericht 

 

2.1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Im Geschäftsjahr 2020 stand die deutsche Wirtschaft, wie auch die gesamte Weltwirtschaft, unter dem Einfluss 

der Corona-Pandemie. Vor allem im ersten Halbjahr wirkten sich die Sorgen und die eilig veranlassten Maßnah-

men zur Eindämmung der Pandemie so deutlich aus, dass die gesamte Wirtschaft in die schwerste Rezession seit 

dem letzten Weltkrieg einbrach. Im zweiten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt um knapp zehn Prozent, so 

stark wie noch nie. In den Sommermonaten bzw. im dritten Quartal konnte sich die Situation etwas entspannen, 

um dann aber im Zuge einer zweiten Welle der Pandemie im letzten Quartal wieder einzubrechen. Insgesamt 

verlor das BIP in Deutschland im Berichtsjahr 5,0 Prozent seines Umfangs. Mit diesem Ergebnis stand Deutsch-

land sogar noch vergleichsweise gut da, denn die Nachbarländer verloren mit Frankreich (minus 9,4 Prozent), 

Italien (minus 9,9 Prozent), dem Vereinigten Königreich (minus 10,3 Prozent) oder Spanien (minus 12,4 Prozent) 

noch deutlich stärker an Wirtschaftsleistung. 
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Nahezu alle Bereiche wurden in Deutschland von dem alles beherrschenden Thema betroffen. Die Bruttowert-

schöpfung schrumpfte zum Beispiel im Bereich des Produzierenden Gewerbes um 9,7 Prozent, im Handel, Ver-

kehr, Gastgewerbe um 6,3 Prozent oder im Bereich der Öffentlichen Dienstleister, insbesondere der Schulen um 

11,3 Prozent. Die massiven Rückgänge von Konsumausgaben betrafen vor allem das Beherbergungs- und Gast-

gewerbe mit einem Minus von 34,9 Prozent, den Bereich Freizeit, Unterhaltung, Kultur mit minus 15 Prozent 

oder den Bereich Bekleidung und Schuhe mit 14,1 Prozent. Lediglich das Baugewerbe konnte 2020 mit einem 

plus von 1,4 Prozent Wachstum verzeichnen. 

Der Lockdown im Frühjahr sowie seit dem 1. November 2020 wurde und wird durch staatliche Unterstützung 

getragen. Insbesondere die Gastronomie, das Beherbergungsgewerbe, die Touristik und der stationäre Einzel-

handel erhalten Gelder als Entschädigung für ihre Betriebsschließungen. Die Wirtschaftsbereiche klagen jedoch 

laut darüber, dass die Hilfen nicht reichen bzw. nur schleppend ausgezahlt werden. Vor allem im textilen Einzel-

handel hat sich die bereits vor der Pandemie schwierige Lage verschärft. Zahlreiche namhafte Betriebe haben 

sich zur Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens entschieden, darunter bekannte Namen, wie Karstadt-

Kaufhof, Esprit, Adler Moden oder Tom Tailor. 

Einen noch schärferen wirtschaftlichen Einbruch verhinderte eine Wiederzunahme des Außenhandels seit den 

Sommermonaten. Vor allem die sehr rasche Erholung der VR China stützte die stark exportabhängige deutsche 

Wirtschaft. Volkswagen, das größte deutsche Unternehmen, verkauft inzwischen über 40 Prozent seiner Fahr-

zeuge in der VR China. Auch die massiven staatlichen Unterstützungsmaßnahmen verhinderten, dass die deut-

sche Wirtschaft noch härter getroffen wurde. Die enorme Geldschöpfung und die erhebliche Neuverschuldung 

nicht nur in Deutschland sondern im gesamten Währungsraum des Euro lässt eine schleichend wachsende Infla-

tion und Geldentwertung befürchten. 

 

2.2 Entwicklungen am deutschen Immobilienmarkt 

Der Immobilienmarkt stand zu großen Teilen ebenfalls unter dem Eindruck der Pandemie. Während der Wohnim-

mobilienmarkt unberührt blieb, wirkten sich die Maßnahmen zur Eindämmung auf unterschiedliche Weise auf 

die weiteren Märkte aus. Gleichwohl zeigt der 45. Immobilienindex des Marktforschungsinstituts BulwienGesa 

für das Jahr 2020 segmentübergreifend ein Wachstum von 3,6 Prozent auf und dokumentiert damit, dass die 

Immobilienpreise in Deutschland seit 16 Jahren steigen. Die großen sieben deutschen A-Städte erreichen in die-

sem Gesamtindex mit einem plus von 4,0 Prozent den höchsten Wert unter den Städtetypen. In den B-, C- und 

D-Standorten verläuft das Wachstum auf einem ebenfalls hohem Niveau zwischen 2,9 und 3,5 Prozent. 

Wohnimmobilien profitieren von einer weiter wachsenden Nachfrage. Deshalb gelten Wohnimmobilien für viele 

Investoren, die eine zunehmende Geldentwertung befürchten, als sichere Anlage. Laut BulwienGesa ist der  

Teilindex Wohnen 2020 um 5,0 Prozent gestiegen. Anders gestaltete sich die Entwicklung bei den Gewerbeim-

mobilien. Vor allem Büro- und Einzelhandelsimmobilien leiden, verstärkt durch die Pandemie, an tiefgreifenden 

Strukturveränderungen. Erstmals sanken seit 2009 laut BulwienGesa in 2020 wieder die Büromieten, wenn auch 

nur leicht um 0,8 Prozent. Bei einem Rückgang der Neuvermietungen um 28,3 Prozent auf 4,6 Mio. qm habe es 

einen Büroflächenneuzugang mit 2,6 Mio. qm (plus 22,7 Prozent) gegeben. Das Expansionsende für die Büromie-

ten wurde insbesondere durch den Trend zum Homeoffice ausgelöst, der durch die Pandemie massiv verstärkt 

wurde.  

Doch trotz erheblichem Ausbau des Homeoffice während der Lockdowns wollen die Unternehmen diese Einrich-

tung nicht auf Dauer nutzen. Nach einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft wollen lediglich 6,4 

Prozent der Unternehmen im Jahresverlauf 2021 ihre Bürofläche reduzieren. 

Bei den Einzelhandelsimmobilien wirkte sich die Corona-Krise als eine Art Katalysator aus. Strukturen, die bereits 

vor der Pandemie an Akzeptanz verloren, etwa Warenhäuser oder Fußgängerzonen, gerieten durch die Pande-

mie noch stärker unter Druck. Denn der bereits vor der Krise stark wachsende Online-Handel konnte durch die 

Pandemie erhebliche Zuwächse erzielen. So zeigt sich noch mehr, dass Einzelhändler, die nicht über eine gut 

etablierte Multi-Channel-Strategie verfügen, erhebliche Umsätze einbüßen. 

Werden Warenhäuser geschlossen, sind intelligente Anschlussnutzungen gefragt. So zeigte eine empirische Stu-

die von PwC im August 2020, dass von sämtlichen in Deutschland geschlossenen Warenhäusern lediglich 20% 
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mit einer reinen Einzelhandelsnutzung nachhaltig weiterbetrieben werden konnten. Diejenigen Standorte mit 

neuen Mixed-Use-Konzepten, etwa der Einbeziehung von Büro- oder Hotelfläche, haben sich ohne Ausnahme 

erfolgreich am Markt behaupten können. 

Während des Corona-bedingten Lockdowns mussten rund 80 Prozent der gut 475.000 Einzelhandelsbetriebe in 

Deutschland ihre Geschäfte zwangsweise schließen. Ausgenommen waren die zur Nahversorgung zählenden 

Branchen, welche unter strengen Hygieneauflagen geöffnet bleiben konnten. Während der Öffnungsphase über 

den Sommer konnten die zuvor eingebüßten Umsätze nur selten wieder aufgeholt werden, da das Einkaufsver-

halten zögerlicher geworden war. Versorgungskäufe dominieren Lustkäufe und sind durch die Angst vor einer 

Ansteckung, finanzielle Sorgen und das fehlende Einkaufserlebnis begründet. Während im Lebensmitteleinzel-

handel Umsatzzuwächse verzeichnet wurden, sanken die Umsätze des textilen Einzelhandels in manchen Mona-

ten um über 70 Prozent. 

Viele Einzelhändler mussten staatliche Hilfsmaßnahmen und Förderungen in Anspruch nehmen. Fast jedes vierte 

Handelsunternehmen hat einen KfW-Kredit beantragt, etwa jedes zweite setzte die Mietzahlung aus, geht aus 

dem Herbstgutachten 2020 des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. hervor. Trotzdem erhöhte sich die In-

solvenzgefahr für viele Betriebe dramatisch; namhafte Textileinzelhandelsunternehmen mussten Schutz in Insol-

venzplanverfahren suchen. 

Das Investitionsverhalten hat sich jedoch kaum verändert. Eine starke Nachfrage nach fachmarktgeprägten Ob-

jekten wie Fachmarktzentren, Nahversorgungszentren und Baumärkten hat dazu geführt, dass die Ankaufsren-

diten dieser Assetklasse für erstklassige Objekte weiterhin auf ihrem historischen Niedrigstand blieben. Fach-

märkte und nahversorgungsgeankerte Lagen mit passendem Einzugsgebiet werden nach Ansicht des ZIA auch in 

Zukunft stabil bleiben. Demgegenüber habe der Markt für Shoppingcenter und High-Street-Objekte deutlich an 

Dynamik eingebüßt und die Renditen stiegen. Leerstände werden laut ZIA in den meisten Innenstädten und 

Shoppingcentern, in denen Branchen des periodischen Bedarfes dominieren, unvermeidbar sein.  

Hotelimmobilien wurden 2020 genauso wie die gesamte Reisebranche durch die Lockdowns stark getroffen. Zeit-

weise sanken die Umsätze bis zu 90 Prozent im Monat. Besonders betroffen sind Hotels, die überwiegend vom 

Messe- und Kongressgeschäft leben. Selbst wenn die Normalität zeitnah zurückkehrt, wird der Tourismus in 

Deutschland frühestens 2022 wieder das Niveau von 2019 erreichen, so das Gutachten des ZIA. Für die Hotellerie 

wurden einige öffentliche und private Hilfspakete zur Existenzsicherung auf den Weg gebracht, u.a. Kurzarbei-

tergeld, Absenkung der Mehrwertsteuer, Lieferantenkredite oder Gebührenerlasse.  

 

2.3. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens 

Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr 2020 konnte die Gesellschaft mit großem Schwung beginnen, da ihr durch die erfolgreiche 

Platzierung der ersten Unternehmensanleihe 2019/2023 in drei Schritten (Ende 2019, Januar und Februar 2020) 

frische liquide Mittel von 40 Mio. Euro zur Verfügung standen. Deshalb betraf zunächst das Hauptaugenmerk die 

möglichen Aquisitionen und zahlreichen Prüfungen von Angeboten. Durch das Aufflammen der Pandemie hat 

die ERWE zunächst von größeren Wachstumsschritten Abstand genommen und statt dessen noch stärker die 

Investmentmärkte sondiert. Schließlich wurden im Geschäftsjahr 2020 doch vier neue Investments - in Coesfeld, 

Krefeld und zwei in Darmstadt - eingegangen. 

Im März des Jahres wurde die Übernahme einer gemischt genutzten Immobilie im Zentrum von Coesfeld verein-

bart. Coesfeld liegt südwestlich von Münster und nördlich des Ruhrgebiets. Die „Kupferpassage“ verfügt über 

rund 15.000 qm Nutzfläche inklusive 160 Pkw-Stellplätze. Rund 2.500 qm der Flächen entfallen auf 23 Wohnun-

gen. Geplant ist ein Gesamtinvestment von etwa 20 Mio. Euro, das neben dem Kaufpreis Renovierungs- und 

Moderniserungsmaßnahmen dienen soll. 

Bei dem zweiten Investment handelt es sich um ein Objekt in der Krefelder Innenstadt direkt gegenüber des 

ersten Engagements der Gesellschaft. Die erworbene Liegenschaft wird einem Neubau weichen, der ein bei vie-

len Nutzern nachgefragtes Mischkonzept aus Büros, Gastronomie, Lebensmittel-Einzelhandel und Wohnen an-

bieten und dabei auch Synergien mit dem Krefelder Erstinvestment auf der gegenüber liegenden Straßenseite 
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erschließen wird. So können Mietern Dauerparkplätze im Objekt des Erstengagements angeboten werden. Das 

Gesamtinvestment wird sich auf ca. 22 Mio. Euro belaufen. 

Anfang Juni 2020 wurde eine durch Büro-, Produktions- und Logistikflächen genutzte Immobilie in einem sich 

stark entwickelnden Gewerbegebiet in Darmstadt unweit der Autobahn 5 und damit auch unweit des Frankfurter 

Flughafens erworben. Auf Basis des gültigen Baurechts bietet die Liegenschaft, die derzeit Flächen von rund 2.700 

qm aufweist, die Möglichkeit, einen Neubau mit mehr als dreifach größerer Fläche zu errichten. Es ist ein Invest-

ment von ca. 20 Mio. Euro vorgesehen. 

Das vierte Investment im Oktober des Berichtsjahres betraf erneut den Standort Darmstadt, wo die ERWE eine 

Immobilie dieses Mal in bester 1A-Innenstadtlage erworben hat. Das Anwesen mit seinen knapp 1.000 qm Ein-

zelhandels- und Wohn-/Nutzflächen verfügt über eine interessante Wertschöpfungsperspektive, für deren Rea-

lisierung 8 Mio. EUR investiert werden sollen. 

Neben den Akquisitionen lief die Entwicklung des Bestands 2020 planmäßig weiter. 

 

Postgalerie Speyer 

Die Postgalerie Speyer am Beginn der Fußgängerzone in Speyers Innenstadt, die sich bis zum berühmten Dom zu 

Speyer erstreckt, wurde 2020 durch die Auswirkungen der Eindämmungsversuche der Corona-Pandemie zwei-

mal getroffen. Aufgrund der durch den zweiten Lockdown erzwungenen Schließung des Einzelhandels, der nicht 

mit Nahversorgungsthemen beschäftigt ist, wurde die Postgalerie Mitte Dezember 2020 geschlossen. Zum Re-

daktionsschluss dieses Berichts war noch kein genauer Zeitpunkt einer Wiedereröffnung absehbar. Unabhängig 

von der Pandemie liefen die Modernisierungsmaßnahmen sowie der Teilumbau in ein Hotel im Berichtsjahr wei-

ter. 

Der Vermietungsstand konnte von 78 Prozent zum Jahresbeginn auf 87,1 Prozent Ende 2020 erhöht werden. 

Dazu trug wesentlich die Hotelgruppe Amedia bei, für die Teile der Postgalerie zu Hotelflächen mit insgesamt 

111 Hotelzimmer umgebaut wurden. Planmäßig konnten 82 Zimmer Mitte Dezember 2020 an Amedia übergeben 

werden; weitere 29 Zimmer folgten Anfang des neuen Jahres 2021. Die von Amedia für Anfang Dezember ge-

plante Eröffnung wurde auf den Zeitpunkt nach dem Lockdown verschoben. Die ersten Mietzahlungen werden 

vertragsgemäß erst im laufenden Jahr erwartet. Auch die Eröffnung von zwei neu vermieteten Gastronomie-

Flächen musste unterbleiben. 

Laufende Bemühungen um die Vermietung von noch frei stehenden Flächen waren aufgrund der Pandemie nur 

bedingt erfolgreich. Ein bereits weitergehend ausverhandelter Mietvertrag über eine Laufzeit von zehn Jahren 

mit einem Fitnessclub-Betreiber wurde aufgrund des zweiten, noch anhaltenden Lockdowns aufgeschoben. 

Aufgrund der Pandemie kam es während des Geschäftsjahres teilweise zu Zahlungsverzögerungen, die jedoch 

zum Ende des Geschäftsjahres zum Teil wieder ausgeglichen wurden. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht 

wurden in angemessener Höhe Wertberichtigungen vorgenommen.  

Im neuen Geschäftsjahr sind in Speyer weitere Modernisierungsmaßnahmen geplant. Auch wird ein Außenwer-

bekonzept vorbereitet, das mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden muss. Die Modernisierungsmaß-

nahmen umfassen ein modernes Beleuchtungskonzept, ein Podest und die Treppenanlage sowie eine Drehung 

der Rolltreppe in der Mall. 

 

Lichthof Lübeck 

Im Berichtsjahr konnte die Immobilie in Lübeck trotz des schwierigen Umfelds große Entwicklungsschritte ma-

chen. Im Zuge der Neuausrichtung der ehemaligen Königpassage und des veränderten Nutzungsmixes wurde die 

Passage Anfang 2020 in L I C H T H O F umbenannt. Der neue Name steht für den Neuanfang mit dem neuen 

Konzept „Service trifft Shopping & Genuss“ im Lübecker Zentrum und entspricht zugleich der architektonischen 

Konzeption der Immobilie. Denn das herausragende gestalterische Element ist eine große Glaskuppel, die für 

eine gute Belichtung im mittleren Bereich der Ladenstraße sorgt. 
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Im Laufe des Jahres wurden rund 7.700 m² Büroflächen modernisiert und schrittweise an die Stadt Lübeck über-

geben, die die Flächen bereits in 2019 angemietet hatte und nun in dem L I C H T H O F ein Bürgerzentrum sowie 

weitere Behördenbereiche betreibt. 

Während der Pandemie mussten die Einzelhandelsflächen geschlossen werden. Die Corona-Krise erschwerte 

auch die Vermietung der noch leer stehenden Flächen. Die Nachfrage war mit Blick auf das unsichere Umfeld 

verhalten. Per Saldo konnte der Vermietungsstand von 70,2 Prozent Anfang 2020 trotz der Pandemie auf 75,9 

Prozent Ende dieses Jahres erhöht werden. Mietausfälle waren zum Jahresende nur in geringfügiger Höhe zu 

verzeichnen. 

Im Geschäftsjahr 2021 soll die Mall-Fläche und die Fassade attraktiv gestaltet werden.  

 

City Colonnaden Krefeld 

Im Berichtsjahr konnte die ERWE die Immobilie mit rund 11.000 m² Nutzfläche nach rund zweijähriger Entwick-

lungsphase und umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen einem neuen Nutzermix zuführen. Das Objekt in 

der St. Antonstr. 56/Friedrichstr. 3-11/Königstr. 146 in der Krefelder City konnte mit Übergabe von rund 3.400 

m² großen Büroflächen Mitte Dezember zu 100 Prozent ausgelastet werden. Neuer Mieter ist die Stadt Krefeld, 

die auf den Flächen diverse Fachbereiche der städtischen Behörden, darunter Sport und Sportförderung, Jugend-

hilfe und Sicherheit und Ordnung, für rund 110 Mitarbeiter untergebracht hat. 

Der Mietvertrag läuft über zehn Jahre und beinhaltet eine Verlängerungsoption um fünf Jahre. Durch die Ver-

mietung an die Stadt Krefeld sind sowohl die Büroflächen in der St.Anton Straße als auch die Einzelhandels- und 

Parkflächen des Objektes voll vermietet. Die Parkflächen mit 420 Pkw-Stellplätzen hatte die ERWE bereits bis 

Ende 2019 saniert und erneut langfristig an den alten und neuen Betreiber APCOA vermietet. 

 

Kupferpassage Coesfeld  

In der Kupferpassage mussten während der Lockdowns die meisten Einzelhandelsflächen geschlossen werden. 

Durch den zweiten Lockdown hielten die Schließungen auch noch während des Redaktionsschlusses für diesen 

Bericht an. Gleichwohl zahlten die Mieter bis Ende des Berichtsjahres nahezu alle Mieten, so dass zum Stichtag 

nur ein kleinerer Betrag noch offen war. Im Jahresverlauf konnte eine Reihe von Mietverträgen deutlich verlän-

gert werden, so dass seit Erwerb der Kupferpassage im März der WAULT von 2,7 auf 4,5 verbessert wurde. Ins-

gesamt standen zum Jahresende noch etwa 8,4 Prozent der Flächen zur Verfügung. Ein großer Teil entfiel jedoch 

auf Wohnungen, die sukzessive modernisiert und sodann rasch vermietet werden. Zudem meldeten einige der 

Bestandsmieter Wünsche zwecks Mietvertragsverlängerungen oder auch Vergrößerungen der Mietflächen an. 

Durch die Pandemie werden die Verhandlungen auch mit neuen Mietinteressenten wesentlich erst nach dem 

Ende des laufenden Lockdowns geführt werden. 

Im Berichtsjahr wurden einige Modernisierungen der technischen Gebäudeausrüstung begonnen. Die Maßnah-

men, die für eine weitere Verbesserung der „Kupferpassage“ geplant sind, werden jedoch erst 2021 anlaufen. 

Dazu gehören die Sanierung der Tiefgarage, die Renovierung der Fassade, die Umgestaltung der Eingangssitua-

tion sowie ein neues optisches Mall-Konzept. 

 

Ziellenbachquartier Krefeld 

Im März des Berichtsjahres wurde ein Grundstück in der Krefelder Innenstadt erworben, das direkt gegenüber 
ERWE’s erstem Investment in Krefeld, den City Colonnaden, liegt. Die sich hierauf befindliche nicht mehr nutz-
bare Altsubstanz wird einem Neubau weichen. Geplant ist ein Gebäude mit gemischter Nutzung, bestehend aus 
Büros, Gastronomie, Lebensmittel-Einzelhandel und Wohnungen. Durch das Angebot von Parkplätzen in den City 
Colonnaden sollen Synergien zwischen den beiden Objekten in Krefeld erschlossen werden. 

 

 

Darmstadt - Gewerbegebiet 
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Für das im Juni des Geschäftsjahres erworbene Gebäude in dem Gewerbegebiet unweit der Autobahn 5 in Darm-

stadt wurde vorrangig die Projektentwicklung aufgenommen. Denn während das bestehende Gebäude eine 

Nutzfläche von rund 2.500 m² aufweist, ermöglicht der Bebauungsplan eine deutliche höhere Ausnutzung, die 

ein Gebäude mit etwa 11.000 m² BGF bzw. einer Nutzfläche zwischen 9.000 und 9.500 m² ermöglicht. Die erfor-

derlichen Fachplaner sowie die Dienstleister zur Vermarktung der neu entstehenden Flächen wurden zum Ende 

des Jahres bzw. Anfang des neuen Geschäftsjahres beauftragt. Die anstehende Neuentwicklung der Liegenschaft 

bedeutet, dass bestehende Mietverhältnisse nur noch kurzfristig fortgesetzt werden.  

 

Darmstadt - Innenstadt 

Die Immobilie in zentraler Innenstadtlage von Darmstadt wurde erst mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 über-

nommen. Für die gut 1.000 m² Nutzfläche, wie Einzelhandel, Wohnungen und Büros, sind umfangreiche Sanie-

rungs- und Renovierungsmaßnahmen vorgesehen. Die Flächen in den Obergeschossen sollen zu Wohnraum aus-

gebaut und vermietet werden. Für die Wohnungen wird aufgrund der zentralen Lage eine sehr hohe Nachfrage 

erwartet. 

 

TAUNUS LAB in Friedrichsdorf 

Zum Bau des neuen Business-Centers TAUNUS LAB in Friedrichsdorf bei Bad Homburg v.d.H. wurde im Berichts-

jahr die Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt beantragt. Diese war jedoch bis Ende 2020 noch nicht 

eingetroffen. Parallel zu den Vorbereitungen des Baus – so wurde die Ausschreibung für einen Generalunterneh-

mer umgesetzt – wurde die Vermarktung von Flächen aufgenommen. Geplant ist, die insgesamt fünf Baukörper 

mit rund 50.000 qm Nutzfläche sowie den 1.300 Parkplätzen in Bauabschnitten zu errichten. Bedingt durch die 

Corona-Krise und die Lockdowns verlief jedoch die Vermietung erwartungsgemäß verhalten. Mit dem ersten 

Bauabschnitt soll begonnen werden, sobald die Baugenehmigung vorliegt und zwei Drittel der neu zu schaffen-

den Flächen vorvermietet sind. 

 

Frankfurt Airport Center 1 

Das Frankfurt Airport Center 1 (FAC 1) war Ende 2018 unter Beteiligung von ERWE in Höhe von 10,1 Prozent mit 

dem Joint Venture Partner Godewind Immobilien AG übernommen worden. Die ERWE hatte bereits zuvor den 

Auftrag über ein umfassendes Refurbishment der gut 48.000 m² großen Flächen mit dem Ziel, die Büro- und 

Kongressflächen der Immobilie, die direkt gegenüber dem Terminal A des Frankfurter Flughafens liegt, neu zu 

positionieren und besser auszulasten. Mitte 2020 wurde die Godewind von der französischen Covivio Gruppe 

übernommen und in Covivio Office AG umbenannt, so dass die ERWE nun mit einem neuen Partner zusammen-

arbeitet. 

Der ursprüngliche Vermietungsstand des FAC 1 von unter 80 Prozent konnte im Zuge der Modernisierungsmaß-

nahmen auf 92 Prozent gesteigert werden. Im Jahresverlauf 2020 war eine Erhöhung der Mietauslastung ange-

sichts der schwierigen Entwicklung des allgemeinen Umfelds und insbesondere des Frankfurter Flughafens 

selbst, der zu den großen Betroffenen der Corona-Krise zählt, nicht möglich. Die Modernisierungsmaßnahmen 

wurden jedoch konsequent fortgesetzt. So wurden die Aufzüge und die Sprinkleranlage erneuert sowie die Lobby 

saniert. Die wesentlichen Arbeiten werden im Frühjahr 2021 abgeschlossen, womit auch der Dienstleistungsauf-

trag der ERWE endet. 

 

Abgleich mit der Prognose des Vorjahres 

Im Prognosebericht des Vorjahres war über die Erwartung weiter steigender Mieteinnahmen berichtet worden, 

aufgrund der Vermietungen in den Objekten in Speyer und Lübeck sowie durch die Übernahme der gut vermie-

teten „Kupferpassage“ in Coesfeld. Allein die Kupferpassage würde die Mieteinnahmen von ERWE um etwa 40 

Prozent erhöhen. Diese Prognose wurde erreicht, da sich die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung im Ge-

schäftsjahr um 61 Prozent auf 5,589 Mio. Euro erhöht haben. 
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Über die Bilanzstruktur und die Wertentwicklung wurde berichtet, dass die Finanzierungstruktur optimiert werde 

und dabei eine dauerhafte Etablierung des LTV (Loan-to-Value) unter 60 Prozent erreicht werden solle. Tatsäch-

lich hat sich der LTV im Berichtsjahr deutlich auf 63,3 Prozent erhöht. Der höhere LTV resultierte im Wesentlichen 

aus der Aufnahme der Unternehmensanleihe.  

ERWE ging zudem davon aus, den NAV aufgrund der Revitalisierungs- und Projektentwicklungsmaßnahmen mo-

derat erhöhen zu können. Der NAV lag jedoch mit 4,12 Euro je Aktie (Ende 2019: 4,22 Euro je Aktie) leicht unter 

Vorjahr, da sich die Bewertung von einzelnen Immobilien der ERWE pandemiebedingt verringert hatten.  

Für den handelsrechtlichen Jahresabschluss der ERWE Immobilien AG war für 2020 erneut ein leicht negatives 

bis ausgeglichenes Ergebnis erwartet worden. Tatsächlich lag das negative Ergebnis deutlich höher als im Vorjahr, 

weil der Vorstand zur Wahrnehmung der wachsenden Aufgaben erweitert wurde und sich in der AG die Zinskos-

ten für die aufgenommene Anleihe niederschlugen. 

 

2.4 Erläuterungen zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Konzern 

Ertragslage 

Die Konzernergebnisrechnung der ERWE Immobilien AG weist für das Jahr 2020 Erträge aus der Immobilienbe-

wirtschaftung in Höhe von 5,589 Mio. EUR (2019: 3,466 Mio. EUR) aus. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen 

aus der unterjährig erfolgten langfristigen Vermietung großer Büroflächen an die Stadt Krefeld und die Stadt 

Lübeck sowie aus dem Erwerb der Kupferpassage in Coesfeld mit entsprechenden Mieterträgen. Nach Abzug der 

Aufwendungen aus der Immobilienbewirtschaftung verbleibt ein Ergebnis von 2,631 Mio. EUR (2019: 1,366 Mio. 

EUR). 

Im Zuge der Fair Value-Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien nach IAS 40 ergab sich ein 

Ergebnis aus der Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien von 6,788 Mio. EUR (2019: 12,569 

Mio. EUR). Zeitwerterhöhungen von EUR 13,460 Mio. EUR standen dabei Zeitwertminderungen von 6,672 Mio. 

EUR gegenüber. Das Ergebnis aus at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen von 2,607 Mio. EUR (2019: 

1,639 Mio. EUR) beinhaltet das anteilig auf ERWE entfallende Ergebnis aus der Beteiligung am FAC 1 und reflek-

tiert die im Jahresvergleich gestiegene Bewertung dieser Immobilie. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1,249 Mio. EUR (2019: 0,842 Mio. EUR) beinhalten mit 0,483 

Mio. EUR (2019: 0,480 Mio. EUR) im Wesentlichen Erträge aus Projektentwicklungs- und Managementleistungen, 

die im Zusammenhang mit der Revitalisierung des FAC1 an die diese Immobilie haltende Gesellschaft erbracht 

wurden. Zudem beinhaltet diese Position Weiterbelastungen für Mieterausbauten von 0,331 Mio. EUR (2019: 

0,116 Mio. EUR), denen korrespondierende Beträge in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber-

stehen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 4,508 Mio. EUR (2019: 3,062 Mio. EUR) beinhalten im 

Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, Kosten der Börsennotierung, Investor Relations und Hauptver-

sammlung, Abschluss- und Prüfungskosten, Kosten für nicht realisierte Projekte und die erwähnten Mieteraus-

bauten. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere auf erhöhte Rechts- und Bera-

tungskosten zurück zu führen, die sich aus u.a. aus verstärkten Due Diligence Aktivitäten ergeben. 

Der Anstieg der Personalkosten um 3,048 Mio. EUR auf 4,863 Mio. EUR ist auf die Aufstockung der Mitarbeiter-

zahl von 20 Personen in 2019 auf 38 Personen in 2020, insbesondere für den Aufbau des Property Managements 

und anderer betrieblicher Leistungsbereiche, zurück zu führen. Zudem ergibt sich aus dem in 2020 aufgelegten 

virtuellen Beteiligungsprogramm für Führungskräfte ein Aufwand von 1,410 Mio. EUR. 

Die Finanzaufwendungen von 6,595 Mio. EUR (2019: 3,327 Mio. EUR) setzen sich hauptsächlich aus Zinsaufwen-

dungen für die Anleihe und den Darlehen zur Finanzierung der Immobilien zusammen. Der Anstieg ergibt sich 

aus der im Dezember 2019 platzierten und Anfang 2020 aufgestockten Anleihe, der anteiligen Fremdfinanzierung 

des Erwerbs der Kupferpassage Coesfeld und der weiteren Fremdfinanzierung der laufenden Projektentwick-

lungs- und Revitalisierungsmaßnahmen. 

Nach Abzug von Finanzaufwendungen verbleibt ein Konzernergebnis vor Steuern für 2020 von -2,675 Mio. EUR 

(2019: 8,224 Mio. EUR). Der Steuerertrag von 2,778 Mio. EUR (2019: 0,482 Mio. EUR) ist insbesondere auf die 
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Bewertung von latenten Steuern hinsichtlich der Anwendung des Steuersatzes in Zusammenhang mit einer mög-

lichen gewerbesteuerfreien Veräußerung zurückzuführen. Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich insoweit auf 

0,103 Mio. EUR (2019: 8,706 Mio. EUR). 

Das operative Ergebnis der ERWE wird durch die Ergebniskennzahl „Bereinigtes EBIT“ gemessen. Hierzu wird 

zunächst das Konzernergebnis um die Steuern, das Finanzergebnis und um Einmal- und Sondereffekte korrigiert. 

Das bereinigte EBIT beinhaltet das Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

und das Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen, da hier geschäftsmodellinhärent die Wertschöpfung 

aus einem günstigen Ankauf bzw. aus der Entwicklung der Immobilien zum Ausdruck kommt. Das bereinigte EBIT 

beläuft sich für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 auf 4,460 Mio. EUR (2019: 11,752 Mio. EUR), 

wie folgende Übersicht zeigt: 

 

          

In TEUR  2020  2019 

Konzernergebnis  103  8.706 

+/- Steueraufwand/-ertrag  -2.778  -482 

+/- Finanzaufwendungen/-erträge  6.581  3.316 

+/- Einmal- und Sondereffekte  554  212 

Bereinigtes EBIT  4.460  11.752 

     

 

Vermögenslage 

Zum 31. Dezember 2020 wies die Konzernbilanz langfristige Vermögenswerte von 204,330 Mio. EUR (2019: 

139,602 Mio. EUR) aus, dies entspricht 95 Prozent (2019: 86 Prozent) der Bilanzsumme. Diese beinhalteten die 

als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von 192,713 Mio. EUR (2019: 131,910 Mio. EUR). Der An-

stieg gegenüber dem Vorjahr ergab sich im Wesentlichen aus dem Erwerb der vier neuen Objekte in Coesfeld, 

Krefeld und Darmstadt von insgesamt 31,155 Mio. EUR, Investitionen in Projektentwicklungs- und Revitalisie-

rungsmaßnahmen von 22,860 Mio. EUR und Zeitwertänderungen von insgesamt 6,788 Mio. EUR. 

Zudem beinhalten die langfristigen Vermögenswerte mit 8,832 Mio. EUR (2019: 6,225 Mio. EUR) die Beteiligung 

an der das FAC 1 haltenden Gesellschaft. Die Erhöhung ist durch das anteilig auf ERWE entfallende Jahresergebnis 

dieser Gesellschaft begründet, welches sich insbesondere aufgrund der Bewertung des FAC 1 zum 31. Dezember 

2020 ergibt. Des Weiteren beinhalten die langfristigen Vermögenswerte Anschaffungskosten von 1,343 Mio. EUR 

für die Beteiligung an der peko GmbH, Eppelborn. 

Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auf 0,561 Mio. EUR ist insbesondere auf die erst 

im Dezember 2020 erfolgte Nebenkostenabrechnung für 2017-2019 für ein Objekt zurück zu führen. 

Die Reduzierung der liquiden Mittel und der sonstigen Vermögenswerte im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus 

der Verwendung der aus der Ende 2019 zugeflossenen Mittel aus der Anleiheplatzierung im Berichtsjahr. 

Der Anstieg der Finanzschulden von 83,415 Mio. EUR in 2019 um 52,120 Mio. EUR auf 135,535 Mio. EUR zum  

31. Dezember 2020 ist auf die Aufstockung der Anleihe um 27,500 Mio. EUR sowie auf die anteilige Fremdfinan-

zierung des Erwerbs der Kupferpassage Coesfeld mit 14,990 Mio. EUR und ansonsten auf weitere Mittelinan-

spruchnahmen im Zusammenhang mit den Investitionen in die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zur 

weiteren Projektentwicklung bzw. Revitalisierung zurück zu führen. 

Die unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Rückstellungen beinhalten mit 1,410 Mio. EUR 

(2019: 0,000 Mio. EUR) die Rückstellungen für das virtuelle Beteiligungsprogramm. 
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Die unter den langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen passiven latenten Steuerschulden beinhalten ins-

besondere die latenten Steuern auf temporäre Differenzen zwischen den im Konzernabschluss ausgewiesenen 

Werten für die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und deren steuerlichen Buchwerten. Trotz der im 

Konzernabschluss ausgewiesenen Bewertungsergebnisse aus von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

von 6,788 Mio. EUR haben sich diese passiven latenten Steuern auf 12,521 Mio. EUR reduziert. Ursächlich hierfür 

ist, dass ERWE bei einem Objekt aufgrund von Veränderungen in den Mietvertragsstrukturen nunmehr davon 

ausgeht, dass bei einer gedachten Veräußerung dieser Immobilie diese gewerbesteuerfrei erfolgen kann. Inso-

weit ergeben sich hier rd. 3,9 Mio. EUR geringere passive latente Steuern als bei der Annahme einer (fiktiven) 

Veräußerung mit voller Steuerbelastung. In der Konzernergebnisrechnung hat dies zu einer entsprechenden Auf-

lösung von in Vorjahren gebildeten passiven latenten Steuerverbindlichkeiten und damit einem erhöhten Kon-

zernergebnis geführt.  

Die unter den kurzfristen Verbindlichkeiten ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

von 1,881 Mio. EUR (2019: 0,947 Mio. EUR) beinhalten im Wesentlichen zum Bilanzstichtag noch nicht beglichene 

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durch Dritten durchgeführte Projektentwicklungs- bzw. Revitalisie-

rungsmaßnahmen. 

Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund des Jahresergebnisses nur geringfügig um 0,103 Mio. EUR auf 58,388 

Mio. EUR. Aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme sank die Eigenkapitalquote im Berichtszeitraum hingegen auf 

27,1 Prozent (2019: 35,8 Prozent).  

Der Net Asset Value (NAV) als branchenüblicher Indikator für den Wert des Unternehmens ergibt sich wie folgt: 

 

In TEUR  31.12.2020  31.12.2019 

Eigenkapital  58.388  58.285 

- Anteile nicht beherrschender Gesellschafter  -3.440  -3.595 

Eigenkapital der ERWE Aktionäre  54.947  54.690 

Verbindlichkeiten für latente Steuern auf als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 
auf Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallend 

 13.297  15.132 

Net-Asset-Value (NAV)  68.244  69.822 

Anzahl der Aktien  16.562.922  16.562.922 

Net-Asset-Value (NAV) per share  4,12  4,22 

 

In 2021 löst bei ERWE die Steuerungskennziffer EPRA NRV den NAV ab. Nachrichtlich stellen wir im Folgenden 

den EPRA NRV für die Geschäftsjahre 2020 und 2019 dar: 

 

In TEUR  31.12.2020  31.12.2019 

Eigenkapital  58.388  58.285 

- Anteile nicht beherrschender Gesellschafter  -3.440  -3.595 

Eigenkapital der ERWE Aktionäre  54.947  54.690 

Verbindlichkeiten für latente Steuern auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  14.298  16.624 

Grunderwerbsteuer auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  11.417  7.626 

EPRA NRV  80.662  78.940 

  16.562.922  16.562.922 

EPRA NRV je Aktie  4,87  4,77 
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ERWE berechnet den Loan-to-Value (LTV) als Indikator für die Verschuldung des Unternehmens als das Verhältnis 

der bereinigten Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzschulden abzgl. liquider Mittel) zum gesamten Immobilien-

vermögen zuzüglich der Equity Beteiligung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der LTV von 46,6 Prozent am 

31.Dezember 2019 auf 63,1 Prozent am 31. Dezember 2020.  
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In TEUR  31.12.2020  31.12.2019 

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien  192.713  131.910 

+ Beteiligungen an Immobiliengesellschaften  8.832  6.225 

= Immobilienvermögen  201.545  138.135 

Finanzschulden  135.138  83.415 

- liquide Mittel  -7.962  -19.055 

= bereinigte Nettofinanzverbindlichkeiten  127.175  64.360 

     

Loan-to-Value (LTV)  63,1%  46,6% 

 

 

Finanzlage 

Der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit beinhaltet den operativen Mittelzu- und -abfluss sowie die Zins- und 

Ertragsteuerzahlungen. Der operative Mittelabfluss belief sich auf -2,940 Mio. EUR (2019: -3,136 Mio. EUR).  

Ursächlich für diesen negativen Cashflow ist, dass ERWE sich mit den Objekten in Speyer, Lübeck und Krefeld in 

2020 teilweise noch in der Revitalisierungsphase befand bzw. noch befindet. Erst nach Abschluss dieser Phase 

erwarten wir aus den dann zu erwartenden Mieteinnahmen einen positiven Cashflow aus der betrieblichen  

Tätigkeit. Zudem wurde insbesondere in den Personalaufbau mit ebenfalls entsprechend höheren Mittelabflüs-

sen investiert. Unter Berücksichtigung insbesondere der gezahlten Zinsen und Finanzierungsnebenkosten beläuft 

sich der Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit auf -9,537 Mio. EUR (2019: -6,235 Mio. EUR). 

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum Jahresende auf -56,157 Mio. EUR (2019: -15,371 Mio. 

EUR) und bildet im Wesentlichen die umfangreichen Investitionen in diesem Zeitraum ab. Mittelabflüsse gab es 

hier im Zusammenhang mit dem Erwerb der vier Immobilien in Coesfeld, Krefeld und Darmstadt sowie für die 

weiteren Projektentwicklungs- und Revitalisierungsmaßnahmen. 

Der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit belief sich per 31. Dezember 2020 auf 54,601 Mio. EUR (2019: 21,509 

Mio. EUR). Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit resultierte ein Mittelzufluss von 55.100 Mio. EUR aus der Auf-

nahme von Finanzkrediten.  

 

 

2.5 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Einzelabschluss der ERWE Immobilien AG 

Der Geschäftserfolg der ERWE Immobilien AG als Holding ist untrennbar mit der wirtschaftlichen Entwicklung 

der Konzerneinheiten verbunden. Um die wirtschaftliche Entwicklung der ERWE Immobilien AG und ihre maß-

geblichen Einflussfaktoren zu verstehen, ist es deshalb unabdingbar, den Blick auch auf den Konzern im Ganzen 

zu richten. Die Berichterstattung zur Lage und die Darstellung der Chancen und Risiken des Konzerns gelten daher 

im Wesentlichen auch für die ERWE Immobilien AG als Einzelunternehmen. Der diesem Bericht zugrunde lie-

gende Einzelabschluss der ERWE Immobilien AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) 

und den ergänzenden Regelungen des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.  
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Ertragslage  

Das Geschäftsjahr 2020 war erneut durch die Investitionen in den weiteren Bestandsaufbau sowie in die Ent-

wicklung, insbesondere den Um-, Ausbau sowie die Sanierung und Modernisierung des lmmobilienbestands ge-

prägt. Naturgemäß sind der ERWE Immobilien AG deshalb keine Ergebnisbeiträge aus den Beteiligungen zuge-

flossen.  

Der gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig veränderte Umsatz von 0,894 Mio. EUR (2018: 0,787 Mio. EUR) ent-

stammt Weiterbelastungen an Tochtergesellschaften. Zinserträgen insbesondere aus der Verzinsung der Auslei-

hungen und der Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften von 2,608 Mio. EUR (2019: 1,168 Mio. EUR) ste-

hen Zinsaufwendungen vorrangig aus der begebenen Anleihe von 3,486 Mio. EUR (2019: 0,289 Mio. EUR) gegen-

über, so dass sich das Finanzergebnis insgesamt auf -0,878 Mio. EUR (2019: +0,880 Mio. EUR) beläuft. Dieses 

negative Finanzergebnis ist darauf zurück zu führen, dass die Mittelzuflüsse erst mit zeitlicher Verzögerung in 

Projekte der Tochtergesellschaften der ERWE AG reinvestiert wurden. Zudem werden die Ausleihungen und For-

derungen gegen verbundene Unternehmen geringer verzinst als die Anleihe. 

Aus dem in 2020 mit der ERWE Properties GmbH abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag resultiert eine 

Verlustübernahme in Höhe von 0,277 Mio. EUR. 

Die Personalaufwendungen erhöhten sich auf 2,463 Mio. EUR (2019: 0,528 Mio. EUR). Zum einen wurde der 

Vorstand auf drei Personen aufgestockt, zum anderen beinhaltet diese Position den Aufwand aus der Bildung 

einer Rückstellung für das in 2020 aufgelegte virtuelle Beteiligungsprogramm von 1,338 Mio. EUR. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 1,935 Mio. EUR (2019: 1,902 Mio. EUR) beinhalten mit 0,369 

Mio. EUR (2019: 0,455 Mio. EUR) Aufwendungen in Zusammenhang mit der Anleiheaufstockung sowie weitere 

Aufwendungen in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft als Holding für den ERWE Konzern wie bspw. 

für die Hauptversammlung, die Börsennotierung, Investor Relations, Abschluss- und Prüfungskosten  und weitere 

Rechts- und Beratungskosten.   

Aufgrund der Tatsache, dass aus den operativ tätigen Tochtergesellschaften noch keine Ergebnisbeiträge verein-

nahmt werden konnten, weist die Gesellschaft für 2020 einen Jahresfehlbetrag von 4,578 Mio. EUR  

(2019: 0,738 Mio. EUR) aus.  

 

Finanz- und Vermögenslage  

Die ERWE Immobilien AG finanziert zumindest teilweise ihre Tochtergesellschaften. Dem Eigenkapital von  

21,377 Mio. EUR (2019: 25,955 Mio. EUR) und den Verbindlichkeiten aus der Anleihe von 40,000 Mio. EUR  

(2019: 11,550 Mio. EUR) stehen daher Finanzanlagen und Forderungen gegen Tochtergesellschaften von insge-

samt 62,346 Mio. EUR (2019: 28,623 Mio. EUR) gegenüber. Die in 2019 und 2020 zugeflossenen Mittel aus der 

Anleiheaufnahme wurde somit weitestgehend zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien (Coesfeld, Krefeld 

und zwei Objekte in Darmstadt) sowie zur weiteren Projektentwicklung von Immobilien der Tochtergesellschaf-

ten verwandt. 

Aus diesem Grunde haben sich auch die liquiden Mittel, die zum 31. Dezember des Vorjahres weitestgehend aus 

den Mittelzuflüssen aus der Anleihebegebung resultierten, reduziert. Die sonstigen Vermögensgegenstände be-

inhalteten im Vorjahr mit 1,894 Mio. EUR Forderungen aus der Anleiheplatzierung, die der Gesellschaft Anfang 

2020 zugeflossen sind.  

 

2.6 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und des Konzern 

In dem von der Corona-Krise geprägten Geschäftsjahr 2020 hat die ERWE nachhaltig zeigen können, dass ihre 

Investitionsentscheidungen in der Vergangenheit richtig waren und auch künftig tragfähig sind. Als insbesondere 

weitsichtig hat sich die Ausrichtung auf gemischt genutzte Immobilien erwiesen, wodurch eine nachhaltigere 

Auslastung gesicherter ist als in den Ein-Thema-Immobilien. Die im Zuge der Lockdowns erzwungenen Schließun-

gen des Einzelhandels und damit die Betriebsstilllegungen einer ganzen Reihe von Mietern der ERWE haben bis-

her nur zu wenigen Problemen in der Vermietung geführt, die – wenn sie auftraten – durch neue Vereinbarungen 
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aufgefangen und geregelt werden konnten. Nur in Einzelfällen kam es überhaupt zu Mietrückständen. Die er-

neute Überprüfung der Bewertung der Immobilienportfolios belegt die hohen Wertpotentiale der Immobilien, 

die in 2019 und 2020 schrittweise realisiert werden konnten und die sich in einer der wohl schwersten Krisen für 

den Einzelhandel weitestgehend als tragfähig erweisen. 

 

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

Prognosebericht 

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung steht auch 2021 unter dem unsicheren Stern der Corona-Pandemie. 

Wann diese ausläuft, ob es nach einer Welle im Frühjahr 2020, einer zweiten seit dem Oktober 2020 eine dritte 

Welle, ausgelöst durch noch ansteckendere Mutationen, geben wird oder bereits gibt, ist zum Redaktionsschluss 

dieses Berichts nicht absehbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung noch immer kein schlüssiges Kon-

zept über die künftigen Maßnahmen gegen das Virus vorgelegt. Manche befürchten einen Lockdown bis weit 

nach Ostern und einen Ausfall der Sommerferien. Die Experten aus den verschiedenen Instituten Deutschlands 

gaben unterschiedliche Prognosen für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, die von einem Plus des Brutto-

inlandsprodukts von 3,0 Prozent (Deutsche Bundesbank) bis 3,5 Prozent (DIW Deutsches Institut für Wirtschaft) 

reichen. Damit wäre auch Ende 2021 nicht das Niveau erreicht, das mit dem Ausbruch der Pandemie verlassen 

worden war. Die Bundesregierung selbst hat ihre ursprüngliche Wachstumsprognose von 4,4 Prozent im Februar 

2021 auf 3,0 Prozent zurückgenommen, da auch sie selbst die Auswirkungen des anhaltenden Lockdowns nicht 

absehen kann und für 2021 nicht eine durchschlagende wirtschaftliche Erholung erwartet. 

Dass es noch keinen starken Wiederaufschwung geben werde, hängt nach Ansicht der Bundesregierung an der 

zwiegespaltenen Entwicklung der verschiedenen Bereiche der deutschen Wirtschaft. Während der Industriesek-

tor vor allem von deutlich anziehenden Exporten, insbesondere angetrieben durch ein überraschend starkes 

Wachstum in der VR China, zu einer Stabilität der wirtschaftlichen Entwicklung beträgt, leiden die direkt vom 

Lockdown betroffenen Sektoren (Einzelhandel, Gastronomie, Veranstaltungen und Messen, Tourismus, Flugver-

kehr) weiter. 

Unverändert stabil zeigt sich auch der Arbeitsmarkt, wobei mögliche Folgen des Lockdowns weiterhin durch an-

haltende Kurzarbeiterschaft abgemildert und verdeckt werden. Die Bundesregierung rechnet im Jahresverlauf 

mit gleichbleibend 44,8 Millionen Erwerbstätigen und zum Jahresende mit einer leicht auf 5,8 Prozent zurückge-

henden Arbeitslosenquote. Die anhaltend hohe Beschäftigung dürfte nach einem Auslaufen des Lockdowns zu 

einer massiven Erholung der besonders betroffenen Sektoren führen. Wann jedoch der Einzelhandel, die Gast-

ronomie, das Veranstaltungsbusiness, der Tourismus oder der Flugverkehr aufatmen können, ist weiterhin un-

klar. 

Vor dem geschilderten Hintergrund ist die Prognose für die Immobilienmärkte ebenfalls zwiegespalten. Wohnim-

mobilien stehen weiterhin hoch im Kurs, da sie sichere und kontinuierlich steigende Mieteinnahmen verspre-

chen. Zurückhaltung besteht bei Büroflächen, weil der vorherige Boom durch die Lockdowns vorerst gebrochen 

erscheint und künftig neue Konzepte wie das Homeoffice die Nachfrage abebben lassen könnte. Mit großer Skep-

sis werden schließlich derzeit Einzelhandels- und Hotelimmobilien betrachtet.  

Wenn Hotels die Gäste fehlen und Einzelhändler weniger verdienen oder sogar Insolvenz anmelden, dann wan-

ken nicht nur die Mieten, auch der Wert der Immobilien sinkt. Eine Pleitewelle hätte daher auch Folgen für Fonds, 

die in Hotel- und Einzelhandelsimmobilien investieren. Die Ratingagentur Scope hat bereits im Juni 2020 zwölf 

offene Immobilienfonds herabgestuft, darunter die drei größten der Branche. Allerdings hat die Bundesregierung 

umfangreiche Finanzhilfen in die Wege geleitet, doch ob sie genügen werden, um die bereits laufende Pleitewelle 

abzumildern, ist fraglich.  

Für die ERWE halten sich einzelne Abwertungen im Immobilienbestand in einem überschaubaren Rahmen. Die 

erfolgreich umgesetzten Mischnutzungskonzepte haben eine tragfähige Grundlage für eine gute Auslastung und 

sichere Vermietung der Bestände geschaffen. Bisher aufgelaufene offene Positionen aus Mietforderungen sind 

weiterhin vergleichsweise klein. 

Die aktuelle Corona-Krise bietet für das Geschäftsmodell der ERWE erhebliche Chancen für Neuinvestments. In 

nahezu allen deutschen Innenstädten stehen die monothematisch auf Einzelhandel ausgerichteten Strukturen 
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unter Druck. Es droht ein gewaltiger Rückzug der Betreiber und ein deutlich wachsender Leerstand an Immobi-

lien. Diese Immobilien müssen gewandelt und neu ausgerichtet werden. Die Verantwortlichen in den Kommunen 

werden voraussichtlich sehr viel unternehmen, um ihre Innenstädte nicht sterben zu lassen. Die ERWE will an 

den Umstrukturierungsprozessen teilnehmen. 

Mittelfristig, d.h. in den kommenden drei bis fünf Jahren, strebt ERWE unter der Prämisse der Verfügbarkeit 

entsprechender Finanzierungsmöglichkeiten an, ihren Immobilienbestand mindestens zu verdoppeln.  

Eine Prognose über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 ist vor dem Hintergrund der nach wie vor unklaren 

Lage des Virus im beginnenden Frühjahr nicht möglich. Möglich erscheinen nach fast fünf Monaten Lockdown 

Öffnungsszenarien, die sich weit in den Sommer hinziehen. Eine Wiederholung des Lockdowns im Herbst ist an-

gesichts der äußerst schleppend verlaufenen Impfungen der Bevölkerung nicht ausgeschlossen. Damit ist auch 

nicht zu prognostizieren, wie lange insbesondere die Einzelhandelsmieter im Portfolio der ERWE noch belastet 

werden und vor allem wie lange diese Mieter die Situation noch durchstehen können. 

Eine temporäre Verschlechterung auf der Seite der Mieteinnahmen erscheint somit nicht ausgeschlossen. Gleich-

wohl könnte sich die Pandemie stärker zurückentwickeln und so dafür sorgen, dass die Ausgabenfreude der Men-

schen und damit der Konsum und die Einnahmen des Einzelhandels wieder deutlich steigen. 

Als unsicher erscheint zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieses Berichts auch die Lage an den Kapitalmärk-

ten und damit die Neigung von Investoren, in Immobilienwerte zu investieren oder überhaupt zu investieren. 

Auch diese Haltung könnte bei einem Abebben der Pandemie in das Gegenteil umschlagen und so die ERWE bei 

der Umsetzung der von ihr anvisierten Kapitalmaßnahmen begünstigen. Da von der Beschaffung des Kapitals das 

weitere Wachstum der ERWE abhängt, sind seriöse Prognosen oder auch nur Zielvorstellungen hinsichtlich Ein-

nahmen, Wertentwicklung oder Relationen der Bilanzsumme zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Ge-

schäftsberichts nicht möglich. 

Unter der Voraussetzung, dass die Pandemie bis April abebbt und der Einzelhandel wieder zu einer gewohnten 

Situation zurückkehren kann, werden die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung im bestehenden Portfolio 

in 2021 um voraussichtlich 40-50 Prozent auf 7,8 Mio. EUR - 8,5 Mio. Euro steigen. Die steigenden Einnahmen 

resultieren wesentlich aus der guten Vermietung in den Bestandsimmobilien in Lübeck und in Krefeld. Vollstän-

dige Mieten aus allen neu vermieteten Flächen nach Übergabe im Anschluss an die erfolgten Umbau- und Mo-

dernisierungsmaßnahmen wurden in Krefeld erst ab Dezember 2020 und in Lübeck ab September 2020 gezahlt. 

Diese Mieten fließen in 2021 ein ganzes Jahr. In Speyer werden die Mietzahlungen der Hotelgruppe Amedia vo-

raussichtlich ab dem Juni 2021 aufgenommen. 

Darüber hinaus gehen wir aufgrund der laufenden Gespräche von einer Erhöhung des Vermietungsstandes im 

bestehenden ERWE Portfolio aus. 

Das bereinigte EBIT vor dem Ergebnis aus der Bewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und 

vor at Equity Ergebnis erwarten wir für 2021 deutlich verbessert. Sowohl das Ergebnis aus der Bewertung der als 

Finanzinvestition gehaltenen Immobilien als auch das at Equity Ergebnis ist aufgrund der derzeitigen Unsicher-

heiten nach unserer Einschätzung nicht abschließend prognostizierbar. 

Im laufenden Jahr arbeitet die ERWE zudem an den Investments, die in Darmstadt als erstes und in Krefeld als 

dort zweites eingegangen wurden. Beide Standorte bergen stille Reserven in Form von Bebauungsreserven, die 

mit Baugenehmigungen frei gesetzt werden können. Darüber hinaus beabsichtigt die ERWE weitere Neuin-

vestments, die ihrerseits Wertpotentiale bergen. Der Loan-to-Value (LTV) soll sich zumindest im Bereich von 60 

Prozent bewegen bzw. sogar sinken. In der Wertentwicklung des Konzerns, der sich im EPRA Net Reinstatement 

Value (EPRA NRV) darstellt, soll sich ein Anstieg zeigen.  
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IV. Risiko- und Chancenbericht 

Risikobericht 

Risikomanagement-System 

Das Risikomanagement-System der ERWE ist ein wesentlicher Bestandteil des Governance-Risk-Compliance-Re-

gelwerks. Weitere Elemente sind das Compliance-Management-System, das interne Kontrollsystem und die in-

terne Revision. Die Risikopolitik der ERWE ist an der Planung und Umsetzung der Unternehmensstrategie ausge-

richtet. ERWE geht dabei angemessene Risiken ein, um unternehmerische Chancen wahrzunehmen. Bestands-

gefährdende Risiken sollen vermieden werden. 

Hauptaufgabe des konzernweiten Risikomanagements ist die Erkennung bestandsgefährdender Entwicklungen, 

die Messung der Risikotragfähigkeit und die Bewertung des Grads der Bedrohung. Einzelrisiken führen in der 

Regel nur im Extremfall zu einer Bestandsgefährdung; gefahrvoller dürfte es sein, wenn mehrere Risiken sich 

kumulieren. So können beispielsweise steigende Zinsen bei gleichzeitiger rückläufiger Marktmiete und der Ver-

lust eines Ankermieters zu sehr negativen Auswirkungen auf die Werte der Investment Properties führen. Nicht 

zuletzt aus diesem Grunde verfolgt ERWE eine Risikopolitik, die die Risikotragfähigkeit der Unternehmensgruppe 

berücksichtigt. 

Im Vorjahr wurden zahlreiche neue Aufbau- und Ablauforganisationen entsprechend dem Wachstum der ERWE 

geschaffen und dokumentiert. Ergänzend dazu wurden neue Prozesse aufgesetzt, schriftlich fixiert und weiter-

entwickelt. Im Rahmen dieses Umsetzungs- und Weiterentwicklungsprozesses wurden Prozesse und Einzel-Risi-

ken im Bereich Risikomanagement und Compliance-Management weiter an die Konzernstruktur der ERWE an-

gepasst.  

Das Risikomanagement-System umfasst alle organisatorischen Regelungen und Aktivitäten zur systematischen, 

regelmäßigen und gesamtkonzernweiten Umsetzung derjenigen Prozesse, die für das Risikomanagement not-

wendig sind. Für jeden Risikobereich ist ein Verantwortlicher benannt. Die Koordination des Risikomanagements 

wird durch eine zentrale Stelle der ERWE koordiniert und durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

unterstützt. Der Vorstand der ERWE informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über die Gesamtrisikosituation der 

ERWE.  

Der Vorstand der ERWE erstellt vierteljährlich einen gesonderten Risikobericht für den Aufsichtsrat. Das überge-

ordnete Ziel des konzernweiten Risikomanagement-Systems, dessen Funktionsfähigkeit fallweise überprüft wird, 

ist die nachhaltige Existenzsicherung der ERWE.  

Ein umfangreicher Risikokatalog dokumentiert alle wesentlichen Risiken inklusive der Compliance-Risiken, denen 

sich auch die ERWE ausgesetzt sieht. Dieser Katalog wurde im Geschäftsjahr 2020 erneut überprüft und – soweit 

erforderlich an veränderte interne Strukturen der ERWE angepasst. Dabei sind auch die gestiegenen Anforde-

rungen an den Datenschutz im Rahmen der seit dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung 

(EU-DSGVO) berücksichtigt worden. 

Das Risikomanagement-System der ERWE ist in einer Richtlinie beschrieben und dokumentiert worden, die im 

Geschäftsjahr 2020 und 2021 weiterentwickelt wurde. 

Soweit möglich, werden Risiken durch einen angepassten und marktüblichen Versicherungsschutz insbesondere 

für Gebäude, allgemeine Betriebsrisiken und Personal sowie Management abgedeckt, dessen Angemessenheit 

ebenfalls überprüft wird. 

Am 16. Dezember 2019 wurde der Deutsche Corporate Governance Kodex neu beschlossen. Die aktuellen öf-

fentlichen Diskussionen seit Oktober 2018 über den neuen DCGK fanden somit ihr Ende. Am 23. Januar 2020 hat 

die Regierungskommission DCGK die neue Fassung des Kodex dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz (BMJV) zur Prüfung übermittelt. Der neue Kodex trat mit Veröffentlichung am 20. März 2020 im 

Bundesanzeiger in Kraft. Die gestiegenen Soll-Anforderungen des künftigen Kodex finden auch im Compliance-

Management ihre Berücksichtigung. Die teilweise Nichtanwendung des Kodex findet ihren Niederschlag in der 

Erklärung nach § 289f bzw. §315d HGB und wird nach § 161 Aktiengesetz auf der Internetseite der ERWE Immo-

bilien AG veröffentlicht. 
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Risikoklassifizierung 

Die Risikoverantwortlichen (Risk-Owner) beurteilen quartalsweise sowie anlassbezogen ad-hoc die Einzelrisiken 

ihres verantworteten Bereiches und leiten diese Bewertungen an die zuständige Stelle für das Risikomanagement 

zur Erstellung des Risikomanagement-Berichts weiter. Hierbei bewerten sie einerseits die Risikoeinstufung, also 

die Auswirkungen, die ein Eintritt des Risikos auf die ERWE bzw. die zu bewertende Immobilie bzw. Projektent-

wicklung hätte, und andererseits die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos. Die Risikoeinstufung erfolgt dabei 

standardmäßig anhand der folgenden Beschreibungen:  

 

Die ERWE verwendet bei der Bewertung der Risiken eine 4er Skala (4 Score). Die Skala ermöglicht eine differen-

zierte Abbildung der Risiken im Risikomanagement-System. Im Rahmen einer neuen Aufnahme und Bewertung 

der Risiken wurden auch die Standardbeschreibungen der Risikoklassen und die Eintrittswahrscheinlichkeiten 

angepasst. Gleichwohl sind auch für bestimmte Risiken andere, treffendere Risikobeschreibungen angewendet 

worden. 

 

Risikoeinstufung 

Die Risikoeinstufung erfolgt nachfolgenden Klassen: 

Vorgabe Risikoeinstufung: 

 

Klasse Wert Beschreibung 

Minimal 1 Keine erwähnenswerten Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse  

Denkbar 2 Ersichtliche Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse 

Gravierend 3 Erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse 

Gefährdend  4 Bedrohliche Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse  

 

Vorgabe Eintrittswahrscheinlichkeit innerhalb von ein bis drei Jahren: 

 

Klasse Wert Beschreibung  

Marginal 1 bis 25 % Wahrscheinlichkeit des Eintritts 

Möglich  2 26 %-50 % Wahrscheinlichkeit des Eintritts 

Wahrscheinlich 3 51 %-75 % Wahrscheinlichkeit des Eintritts 

Höchstwahrscheinlich  4 ab 76 % Wahrscheinlichkeit des Eintritts 

 

ERWE verwendet zur Risikomessung ein Scoring-Modell (Punktewertverfahren von 1 bis 4), welches die Opera-

tionalisierung sowie die Bewertung und Gewichtung aller Einzelrisiken im Konzern ermöglicht. Die Scorings wer-

den hierbei aus dem (gewichteten) Durchschnitt der in der obigen Tabelle als Wert angegebenen Ziffern abge-

leitet. Für jedes Risiko wird die mögliche Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit vor den jeweiligen (Ge-

gen-) Maßnahmen (Bruttomethode) ermittelt. Für bedeutende Risiken sind Schwellenwerte definiert, deren Er-

reichen automatisch bestimmte Maßnahmen auslöst, etwa eine Informationspflicht oder die unmittelbare Ein-

leitung einer Maßnahme. Insofern hat ERWE zielgerichtete Verbesserungsmaßnahmen zur Reduzierung oder Be-

seitigung von Risiken eingerichtet.  
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Rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem umfasst konzernweit Grundsätze, Verfahren und Maß-

nahmen zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit, Verlässlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung so-

wie zur Sicherung der Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften, um im Rahmen der externen Be-

richterstattung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage des Unternehmens zu vermit-

teln. Dazu gehören organisatorische Regelungen, wie etwa das „Vier-Augen-Prinzip“, genauso wie die routine-

mäßigen maschinellen IT-Prozesskontrollen. Formulierte Verfahrensanweisungen geben zudem vor, wie entspre-

chende Vorschriften im ERWE-Konzern anzuwenden sind.  

Ein wesentlicher Aspekt für Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung ist die gezielte Tren-

nung von Verwaltungs-, Ausführungs-, Abrechnungs- und Genehmigungsfunktionen, die ERWE durch entspre-

chende Zuordnung von Verantwortung gewährleistet. Für eine zutreffende und marktgerechte Bewertung der 

Vermögenswerte versichert sich ERWE der Expertise von externen Immobilien-Gutachtern, die auf die Bewer-

tungen von Immobilien spezialisiert sind. Andere Regelungs- und Kontrollaktivitäten haben das Ziel, verlässliche 

und nachvollziehbare Informationen aus den Buchungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Buchhalterische Vorgänge werden mit marktüblichen Buchhaltungssystemen erfasst. Die Nebenbuchhaltungen 

für die Immobilien erfolgen dezentral in Hausverwalter-Software-Systemen. Der Konzernabschluss der ERWE 

wurde mit Hilfe des Programms „Cognos“ erstellt.  

Zur Aufstellung des Konzernabschlusses des ERWE-Konzerns ergänzen die Tochter- bzw. Enkelgesellschaften ihre 

Einzelabschlüsse durch die dafür nötigen Berichtspakete. Alle Zahlen und Daten werden vom Rechnungswesen 

der ERWE und durch einen externen Dienstleister geprüft und ausgewertet. Der Dienstleister erstellt den Kon-

zernabschluss mittels Anwendung von „Cognos“ nach Erhalt der Summen- und Saldenlisten und weitergehender 

Informationen. 
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Darstellung der bedeutendsten Einzelrisiken 

Der ERWE-Konzern sieht sich einer Vielzahl von unterschiedlichen Risiken ausgesetzt, die sich einzeln oder in 

Summe nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung 

des Konzerns insgesamt auswirken können. Die dargestellten Risiken sind nachfolgend aufgeführt. Bei der Be-

stimmung ihrer Bedeutung sind im Wesentlichen die möglichen Auswirkungen auf die ERWE dargestellt.  

 

Die acht bedeutendsten Risiken des ERWE-Konzerns umfassen neben allgemeinen Risiken, die für alle Unterneh-

men gelten, insbesondere die immobilienspezifischen Risiken aus dem An- und Verkauf von Immobilien, der Be-

wirtschaftung und der Projektentwicklung sowie die damit im Zusammenhang stehenden real- und finanzwirt-

schaftlichen Risiken.  

 

 

(1) Bewertungsrisiko der Immobilien 

Zentrales Thema von Immobilienaktiengesellschaften ist die Bewertung von Immobilien. Die Parameter Diskon-

tierungs-/Kapitalisierungszins, Leerstand und Marktmiete beeinflussen im Wesentlichen die Bewertung. Bei den 

Projektentwicklungsimmobilien sind die erwarteten Baukosten ein weiterer wesentlicher Parameter. Das Bewer-

tungsrisiko ist insofern als finanzwirtschaftliches Risiko zu klassifizieren. Es kann dahingehend erweitert werden, 

dass sich die von den Gutachtern ermittelten Werte nicht am Markt realisieren lassen. 

Die ERWE klassifiziert das Bewertungsrisiko generell als Risiko mit einer hohen Bedeutung ein. Das Risiko wird 

zum Bilanzstichtag mit „denkbar“ und die Eintrittswahrscheinlichkeit mit „möglich“ bewertet.  Durch die pande-

miebedingten Unsicherheiten am Markt haben sich die Risiken hier erhöht. Insoweit wurde die Eintrittswahr-

scheinlichkeit von im Vorjahr „marginal“ auf „möglich“ höher eingestuft. 

 

(2) Vermietungsrisiko (Verlust von Ankermietern) 

Die Rendite von Immobilien wird im Wesentlichen durch die Vermietung bestimmt. Das Vermietungsrisiko wird 

als Risiko mit hoher Bedeutung beschrieben. Die Vermietungsrisiken wurden auf Ebenen der einzelnen Objekte 

der ERWE bewertet. Coronabedingte größere Mietausfälle, Erhöhungen des Leerstands oder die Nichteinhaltung 

planmäßiger Reduzierungen des Leerstands sind derzeit nicht feststellbar. Allerdings ist ein Teil unserer Mieter 

Lfd. 

Nr.
Risiken Risikobereiche Bewertung

1.

Bewertungsrisiko der Immobilien

(unterschiedliche interne und externe

Faktoren)

Markt / Finanzen / 

Rechnungswesen
Hohe Bedeutung

2.
Vermietungsrisiko (Verlust von

Ankermietern)

Markt/ operatives 

Geschäft/ Finanzen
Hohe Bedeutung

3.
Refinanzierungsrisiko (Klumpenrisiken,

Anstieg Zinsniveau)
Finanzierungen Hohe Bedeutung

4.
Risiko der Nichteinhaltung von finanziellen

Kennzahlen (Covenants)
Finanzierungen Hohe Bedeutung

5. Projektentwicklungsrisiken im Bestand
Spezifische 

Projektentwicklung
Hohe Bedeutung

6.
Projektentwicklungsrisiken bei originären

Projektentwicklungen

Spezifische 

Projektentwicklung
Hohe Bedeutung  

7. Liquiditätsrisiko
Markt/ Finanzen/ 

operatives Geschäft
Wesentliche Bedeutung

8. Kapitalmarktrisiko 
Markt / Finanzen / 

operatives Geschäft
Wesentliche Bedeutung
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von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Auch daraus resultierende strategische Entscheidungen unser 

Mieter sich aus einzelnen Standorten oder Regionen zurückzuziehen, könnten uns betreffen. Der Abbau, der 

noch bestehenden Leerstände aufgrund der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Pandemie kann sich 

hierdurch verzögern. Die Bewertung erfolgt zum Bilanzstichtag mit „minimal“ und mit einer Eintrittswahrschein-

lichkeit zwischen „möglich“ und „wahrscheinlich“. 

 

(3) Refinanzierungsrisiko 

Die ERWE ist bei gegebener teilweiser Fremdfinanzierung ihrer Immobilien dem Risiko der Refinanzierung aus-

gesetzt. Eine restriktive Kreditvergabe von Banken für Immobilien kann gegenwärtig nicht erkannt werden. 

Gleichwohl sehen wir das Refinanzierungsrisiko als ein Risiko von hoher Bedeutung an, wenn vermehrt Refinan-

zierungen wie im Geschäftsjahr 2021 anstehen und das gesamtwirtschaftliche Umfeld sich stark verschlechtern 

sollte.  

Anzeichen dafür sehen wir - auch im Lichte der Corana-Pandemie - und der bereits in 2021 erfolgten Refinanzie-

rungen bzw. Verlängerungen gegenwärtig nicht. Unsere Bewertung fällt jedoch vor dem Hintergrund der soliden 

Objektfinanzierungen, der Zins-Rahmenbedingungen und der alternativen Refinanzierung über den Kapitalmarkt 

moderat aus. Die Bewertung erfolgt zum Redaktionsschluss dieses Berichts und vor dem Hintergrund der in 2021 

bereits vorgenommenen Refinanzierungen derzeit mit „denkbar“ und mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 

„möglich“. 

 

(4) Risiko der Nichteinhaltung von finanziellen Kennzahlen 

Bei einem Verstoß von Gesellschaften der ERWE gegen Verpflichtungen aus Kreditverträgen (financial covenants) 

könnten die Darlehen vorzeitig fällig gestellt oder Verstöße gegen vertragliche Bedingungen festgestellt werden. 

Die Einhaltung der „financial covenants“ wird laufend durch den Vorstand kontrolliert und gesteuert. Zusätzlich 

wird die Einhaltung im Rahmen des Risikomanagement-Systems turnusmäßig oder auch anlassbezogen über-

wacht und den Gläubigern im Rahmen der Routine des Banken-Reportings angezeigt. Die Bewertung erfolgt zum 

Bilanzstichtag mit „minimal“ und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von „möglich“. 

 

(5) Projektentwicklungsrisiken im Bestand 

Die Projektentwicklungsrisiken umfassen das Genehmigungsrisiko bei Umbauten und Renovierungen, das Kos-

tenrisiko, das Projektfinanzierungsrisiko und das Terminrisiko. Die Risiken mit grundsätzlich hoher Bedeutung für 

die ERWE wurden auf Einzelobjektebene bewertet. Corona-bedingte Auswirkungen auf die Bauzeiten sind bei 

der ERWE nicht beobachtbar. Insgesamt wird das Risiko zum Bilanzstichtag mit „denkbar“ und einer Eintritts-

wahrscheinlichkeit von „möglich“ bewertet. 

 

(6) Projektentwicklungsrisiken bei originären Projektentwicklungen 

Die Projektentwicklungsrisiken bei originären Projektentwicklungen umfassen die Einzelrisiken: Boden- und Bau-

grundrisiko, Baukostenrisiko, Projektfinanzierungsrisiko, Terminrisiko und das Rentabilitätsrisiko der Projektent-

wicklung. Pandemiebedingt könnte es zu Verzögerungen beim Abschluss von Mietverträgen im Vorfeld von Pro-

jektrealisierungen und zu Verzögerungen im Projekt kommen, die die Cash-flows aus den Projekten beeinträch-

tigen könnten. 

Die Risiken mit grundsätzlich hoher Bedeutung für die ERWE wurden auf Einzelobjektebene bewertet. Insgesamt 

wird das Risiko zum Bilanzstichtag mit „denkbar“ und einer Eintrittswahrscheinlichkeit zwischen „möglich“ und 

„wahrscheinlich“ bewertet. 
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(7) Liquiditätsrisiko  

Das Liquiditätsrisiko ist ein finanzwirtschaftliches Risiko. Es bezeichnet das Risiko zum Begleichen fälliger Zahlun-

gen benötigte Zahlungsmittel nicht oder nur zu erhöhten Refinanzierungskosten beschaffen zu können. Das Ri-

siko wird als wesentliches Risiko bei der ERWE eingeordnet. Die Bewertung erfolgte mit „denkbar“ und einer 

Eintrittswahrscheinlichkeit von „möglich“. 

 

(8) Kapitalmarktrisiko 

Das Kapitalmarktrisiko beschreibt für die ERWE die Abhängigkeit vom Kapitalmarkt mit ihren Investoren und das 

Risiko vermehrt vom Kapitalmarkt abhängig zu sein. Das Risiko kategorisiert die ERWE als ein Risiko mit wesent-

licher Bedeutung. Etwaige Pandemiebedingte Unsicherheiten am Kapitalmarkt für die ERWE können abschlie-

ßend nicht beurteilt werden. Die Bewertung erfolgte mit „gravierend“ und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 

„möglich“. 

 

Auswirkungen der Corona-Pandemie  

Grundsätzlich sieht die ERWE die eigene Entwicklung durch die Corona-Krise gegenwärtig noch nicht gefährdet, 

obwohl es für einen Teil der Bestandsmieter ein herausforderndes wirtschaftliches Jahr ist. Die Auswirkungen 

sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beziffern. 

 

Weitere Risiken 

Neben den genannten und einzeln beschriebenen bedeutenden und wesentlichen Risiken hat die ERWE die üb-

lichen unternehmensspezifischen, finanz-, immobilien- und leistungswirtschaftlichen Risiken in ihren Kern- und 

Unterstützungsprozessen.  

Im Bereich der Informationstechnik (IT) und bei der Verarbeitung von elektronischen Daten (EDV) bedient sich 

ERWE eines externen Dienstleisters, der verantwortlich für die Weiterentwicklung der IT ist. Störungen, Ausfälle 

und Manipulation der IT-Systeme sowie unautorisierte Zugriffe auf die Unternehmens-IT könnten die Geschäfts-

abläufe der ERWE erheblich beeinträchtigen. Um diesem Risiko zu begegnen, benutzt ERWE ausschließlich am 

Markt etablierte Software, die einen hohen Sicherheitsstandard bietet. Zudem sorgen spezialisierte, externe IT-

Dienstleister im Rahmen von Betriebs-, Wartungs- und Administrationsverträgen für ein möglichst reibungsloses 

Funktionieren aller elektronischen Anwendungen. 

Den seit dem 25. Mai 2016 gestiegenen Anforderungen an die Datensicherheit (Datenschutz) durch die EU-Da-

tenschutzgrundverordnung, die ab 25. Mai 2018 fehlende Sicherungen beim Datenschutz unter Strafe stellt, wird 

mit entsprechenden Maßnahmen, technisch-organisatorischen Regelungen und Vereinbarungen (Datenschutz-

beauftragte), Richtlinie, Schulungen, Anweisungen etc. begegnet.  

Auch die ERWE ist wie jedes andere Unternehmen Risiken ausgesetzt, die in der eigenen Organisation angelegt 

sind (Management- und Organisationsrisiken). ERWE weist eine klar strukturierte und einfache Führungs- und 

Organisationsstruktur aus. Die geringe Personaldecke bringt zwar Kostenvorteile, dem steht jedoch das Risiko 

des Ausfalls von Personen in Schlüsselfunktionen gegenüber. Vertretungsregelungen und der Austausch aller für 

die laufenden Geschäftsvorfälle wichtigen Informationen wirken dem entgegen. Das Risiko wird durch ordentli-

che Dokumentationen reduziert. 

Ein weiteres Risiko sind die sogenannten Compliance-Risiken. Compliance ist die Einhaltung von Gesetzen und 

Vorschriften. Jeder Mitarbeiter muss sich an vorgegebene, gesetzliche oder regulatorische Rahmenbedingungen 

halten und interne Richtlinien respektieren. Aus dieser allgemeinen Anforderung ergeben sich die unterschied-

lichsten Compliance-Risiken: zum Beispiel in den Bereichen Dienstleistungen durch Dritte in der Bestandsverwal-
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tung, beim An- und Verkauf, im Datenschutz und in der Datensicherheit, in der IT, bei den Steuern (Tax-Compli-

ance), beim Insiderhandel, im Arbeitsrecht, bei der Geldwäsche-Thematik oder bei allgemeinen betrieblichen 

Risiken.  

ERWE begegnet diesen Risiken durch eine Compliance-Richtlinie und durch entsprechende Schulungen der Mit-

arbeiter, die auf die spezifischen, mit den jeweiligen Tätigkeiten verbundenen Compliance-Risiken eingehen. Fer-

ner wird ERWE Compliance-Richtlinien (insbesondere Code-of-Conduct, Tax-Compliance-Richtlinie) erlassen. 

Rechtliche Risiken entstehen mit jeder privatwirtschaftlichen Vereinbarung wie etwa der Vermietung, dem Kauf 

oder Verkauf von Immobilien, aber auch bei Finanzierungsvereinbarungen mit Kreditinstituten, bei etwaigen Ak-

tivitäten auf dem Kapitalmarkt oder im Gesellschaftsrecht. Rechtliche Risiken entstehen zudem dadurch, dass 

die unterschiedlichsten Vorgaben, Gesetze und Auflagen in Bezug auf Immobilienbesitz und Immobilienbewirt-

schaftung eingehalten werden müssen. Zur Bewältigung der rechtlichen Angelegenheiten und zur Vermeidung 

rechtlicher Risiken ist die ERWE im Bereich der internen Rechtsabteilung gut aufgestellt. Darüber hinaus zieht 

ERWE externe Fachleute zu Rate. Wenn Risiken aus Rechtsstreitigkeiten erkennbar sind, werden sie in den Re-

chenwerken in angemessenem Umfang durch Bildung entsprechender Rückstellungen berücksichtigt. 

Das Geschäft des ERWE-Konzerns kann von unterschiedlichen externen, teilweise auch nicht vorhersehbaren 

Faktoren (Corona-Virus und damit einhergehende wirtschaftliche Schwächephasen) beeinflusst werden, auf die 

das Unternehmen selbst nicht einwirken kann, wie z.B. mögliche Terrorakte oder Naturkatastrophen. Aber auch 

politische Entscheidungen, z.B. im Rahmen der Steuerpolitik, des Mietrechts oder der Förderung des Gewerbei-

mmobilienbaus können die Gewinnaussichten in der Vermietung von und im Handel mit Immobilien positiv wie 

negativ berühren. 

 

Gesamtbild der Risikolage des ERWE-Konzerns 

Die genannten aufgeführten wesentlichen und bedeutenden Risiken sowie die ergänzenden weiteren Risiken 

haben stichtagsbezogen nach Auffassung der ERWE und der Konzernleitung weder im Einzelnen noch in ihrer 

Gesamtheit bestandsgefährdenden Charakter. Größere Corona-Pandemie-bedingte Auswirkungen liegen nicht 

vor.  

Die ERWE ist der Auffassung, dass die sich aus diesen Risiken ergebenden etwaigen Bestandsgefährdungen und 

immobilienwirtschaftlichen Herausforderungen auch zukünftig erfolgreich zu beherrschen sind und rechtzeitig 

Gegenmaßnahmen entwickelt werden können. 

 

 

Chancenbericht 

In der ERWE-Gruppe bewerten die Verantwortlichen regelmäßig die unternehmerischen Chancen des Gesamt-

konzerns. Nachfolgend werden die wesentlichen sechs bedeutenden Chancen beschrieben, die eng mit den Ri-

siken in Verbindung stehen.  
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Darstellung der bedeutendsten Chancen 

Nachfolgend werden die wesentlichsten Chancen beschrieben. Diese Bewertung spiegelt einen Anhaltspunkt für 

die gegenwärtige Bedeutung dieser Chancen der ERWE wider. 

 

Lfd. 
Nr. 

Chancen Geschäftsbereiche Bewertung 

1. Intensivierung Kapitalmarkt  Markt / Finanzen / Rechnungswesen Hohe Bedeutung 

2. Chancen in der Projektentwicklung Markt       /        Operatives Geschäft Hohe Bedeutung 

3. Refinanzierungschance Finanzierungen Hohe Bedeutung 

4. Verminderung des Leerstands Markt/ Finanzen/ operatives Geschäft Hohe Bedeutung  

5. Insourcing/ Outsourcing Markt/ operatives Geschäft  
Wesentliche Bedeu-

tung 

6. Transaktionschancen Markt/ Finanzen/ operatives Geschäft 
Wesentliche Bedeu-

tung  

 

(1) Intensivierung Kapitalmarkt 

Der Kapitalmarkt bietet gleichermaßen auch Chancen. So kann sich ERWE beispielsweise unter bestimmten Vo-

raussetzungen und Rahmenbedingungen ggfs. besser refinanzieren als über die Geschäftsbanken. Hinzu käme 

die Darstellbarkeit einer unbesicherten Finanzierung, wenn beispielswiese eine Anleihe gezeichnet würde. Die 

Chancen einer Intensivierung ihrer Aktivitäten am Kapitalmarkt sieht die ERWE als Chance mit einer hohen Be-

deutung, dass die vermehrte Refinanzierung am Kapitalmarkt das erklärte Ziel der ERWE ist. 

 

(2) Chancen in der Projektentwicklung 

Wenngleich die Projektentwicklungstätigkeiten die zuvor genannten Projektentwicklungsrisiken in sich bergen, 

so birgt eine Projektentwicklung auch erhebliche Gewinnchancen in sich. Die Chancen in der Projektentwicklung 

ist eine Chance im Bereich des Marktes und des operativen Geschäfts und wird von der ERWE als Chance mit 

hoher Bedeutung betrachtet. So stellt sich beispielsweise für ERWE als Spezialist für Revitalisierung die Chance 

dar, zusammen mit den Städten auf den pandemiebedingten Wandel in den Innenstädten und die Abkehr vom 

monothematischen Fokus auf den Einzelhandel zu reagieren und den Umbau mit voranzutreiben.  

 

(3) Refinanzierungschance 

Das sehr niedrige Zinsniveau, die verbesserte Ertragslage des ERWE-Konzerns und die solide finanzierten Anla-

geobjekte bieten die Möglichkeit einer sehr guten, möglichst noch günstigeren Refinanzierung von Immobilien- 

oder Projektentwicklungen. Die ERWE bewertet die Chance, die den finanzwirtschaftlichen Bereich betrifft, als 

Chance von hoher Bedeutung. 
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(4) Verminderung des Leerstands 

Die Verminderung des Leerstands stellt eine Chance von hoher Bedeutung dar. Mit dem Abbau von Leerstand 

steigen die Mieteinnahmen, die Kosten für den Leerstand fallen weg und die weitere Vermietung kann positive 

Aspekte für die Gesamtimmobilie bringen. ERWE versucht der Leerstand in ihren Objekten durch Projektentwick-

lungsmaßnahmen innerhalb bestehender Projekte weiter zu reduzieren und die Gesamtimmobilie attraktiver zu 

machen. Darüber hinaus wird durch die weitere Verminderung des Leerstands ein höherer Cash-Flow erzielt, der 

im Übrigen auch weitere operative Kennzahlen verbessern kann. 

Eine etwaige Corona-Pandemie-bedingte Kündigung eines Mieters würde die Möglichkeit einer Besservermie-

tung eröffnen. 

 

(5) Insourcing/Outsourcing 

Die Chance mit wesentlicher Bedeutung ist außerdem das weitestgehend bereits umgesetzte Insourcing (Ver-

mietung und Bestandsverwaltung) unter Beibehaltung von ausgewählten Themen für das Outsourcing. Die ERWE 

analysiert in regelmäßigen Abständen die eigenen Tätigkeiten darauf hin, ob es sich lohnt bestimmte Arbeiten 

selbst durchzuführen (machen, „make“) oder durch ein Dienstleistungsunternehmen erbringen zu lassen (kau-

fen, „buy“). Mittels dieser Analyse können Synergien gehoben werden. Im kommenden Geschäftsjahr sieht die 

ERWE diese Möglichkeiten des Insourcings bzw. Outsourcings weiterhin als gute Chance. 

 

(6) Transaktionschancen 

Im Rahmen von Transaktionen zeigen sich – trotz der Corona-Pandemie - branchenweit gegenwärtig erhebliche 

Chancen bei Transaktionen Gewinne zu erzielen. Unter Transaktionen sind Ankäufe, aber auch Verkäufe gemeint. 

Die ERWE klassifiziert die Transaktionschancen als eine wesentliche Chance ein. Sie ist der Auffassung, dass im 

Rahmen von Transaktionen erhebliche Chancen innewohnen, die im kommenden Geschäftsjahr ggfs. wahrge-

nommen werden können.  

 

Gesamtbild der Chancenlage des ERWE-Konzerns  

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Immobilienmarkt sind noch nicht zu beziffern, so dass die 

vorgenannten Chancen des ERWE-Konzerns vor dem Hintergrund der gegenwärtigen immobilienpolitischen und 

immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine grundsätzlich positive Chancenlage darstellen.  

Für ERWE als Spezialist für die Revitalisierung stellt sich der durch die Pandemie verstärkte Wandel in den Innen-

städten und die Abkehr von dem monothematischen Fokus auf den Einzelhandel als Chance dar, in Kooperation 

mit den Städten diesen Umbau voranzutreiben. 

Corona-Pandemie-bedingte Chancen könnten sich für die ERWE beispielsweise auch ergeben, wenn ein langjäh-

riger Mieter kündigt, da in diesem Fall die Gewerbeflächen zu einem höheren Mietzins neu vermietet werden 

könnten; dieses wiederum könnte auch den Wert der Immobilie positiv beeinflussen. 

Die weitere Verbesserung der finanziellen Kennzahlen, wie z. B. „loan-to-value“, geringere durchschnittliche 

Fremdfinanzierung, die Finanzierung über ungesicherte Anleihen und die Erhöhung der Ertragskraft bzw. des 

Cash-Flows sind nur einige Parameter. Das gegenwärtige, niedrige Zinsniveau ist einer der bestimmenden Fakto-

ren für die positive Chancenlage. Auch der Nachholbedarf nach der Corona-Pandemie birgt erheblich Chancen 

bei der Neuvermietung und bei der wirtschaftlichen positiveren Entwicklung von Mietern. Die ERWE ist aus die-

sen Gründen für das laufende Geschäftsjahr 2021 optimistisch gestimmt. 
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V. Weitere gesetzliche Angaben 

 

1. Ergänzende Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB 

 

1.1 Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Das voll eingezahlte Grundkapital der ERWE Immobilien AG beträgt zum 31. Dezember 2020 16.562.922 EUR 

(2019: 16.562.922 EUR) und ist eingeteilt in 16.562.922 (2019: 16.562.922) nennwertlose Stückaktien, die auf 

den Inhaber lauten. Alle Aktien gewähren die gleichen Rechte. Jede Aktie gewährt eine Stimme und ist maßge-

bend für den Anteil am Gewinn. 

 

1.2 Beschränkung der Stimmrechte und Übertragung von Aktien 

Beschränkungen von Stimmrechten bzw. der Übertragung von Aktien sind nicht vereinbart. 

 

1.3 Direkte oder indirekte Stimmrechte von mehr als zehn Prozent 

Auf Grundlage der der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2020 zugegangenen Stimmrechtsmitteilungen gemäß 

§§ 33, 34 WpHG sind der Gesellschaft folgende direkte oder indirekte Beteiligungen von mehr als zehn Prozent 

der Stimmrechte zum Ende des Jahres 2020 bekannt: 

Herrn Heinz-Rüdiger Weitzel werden 5.583.882 Stimmrechte zugerechnet. Dies entspricht einem Anteil von 

33,71 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft. Dabei werden Herrn Heinz-Rüdiger Weitzel die Stimmrechte an 

der RW Property Investment GmbH und der ERWE Real Estate GmbH, die ihrerseits einen Anteil von 30,43 Pro-

zent bzw. 3,28 Prozent halten, zugerechnet.  

Herrn Axel Harloff und Frau Nicole Harloff werden insgesamt 5.583.882 Stimmrechte zugerechnet. Dies ent-

spricht einem Anteil von 33,71 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft. Dabei werden Herrn Axel Harloff und 

Frau Nicole Harloff die Stimmrechte der Stapelfeld Beteiligungs GmbH und der VGHL Management GmbH zuge-

rechnet, die ihrerseits einen Anteil von 25,72 Prozent bzw. 8,00 Prozent der Stimmrechte halten. 

Herrn John-Frederik Ehlerding werden 1.885.170 Stimmrechte zugerechnet. Dies entspricht einem Anteil von 

11,38 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft. Dabei werden Herrn John-Frederik Ehlerding die Stimmrechte 

an der Elbstein AG zugerechnet, die ihrerseits einen Anteil von 11,38 Prozent an der Gesellschaft hält. 

 

1.4 Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

Aktien der Gesellschaft mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. 

 

1.5 Art der Stimmrechtskontrolle bei Beteiligungen von Arbeitnehmern 

Arbeitnehmer, die am Kapital der ERWE Immobilien AG beteiligt sind, üben ihre Kontrollrechte wie andere Akti-

onäre nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung aus. Eine mittelbare Stimmrechtskontrolle 

findet nicht statt. 
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1.6 Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und die Abberu-

fung von Mitgliedern des Vorstands sowie über die Änderung der Satzung  

Die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern richten sich nach den §§ 84 und 85 AktG. Danach 

werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Amtszeit oder 

Verlängerung der Amtszeit, jeweils für fünf Jahre, ist zulässig. Ergänzend hierzu regelt die Satzung in § 6, dass die 

Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird und der Vorstand aus einer oder mehreren Perso-

nen besteht. 

Änderungen der Satzung, die nicht die Änderung des Unternehmensgegenstands betreffen, bedürfen gemäß  

§ 179 Abs. 2 AktG i.V.m. § 19 der Satzung der Gesellschaft eines Beschlusses der Hauptversammlung, der eine 

einfache Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals erfordert. 

 

1.7 Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien 

1.7.1 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Die Hauptversammlung der ERWE Immobilien AG hat den Vorstand der Gesellschaft durch Beschluss vom  

13. Juni 2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt  

10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft bis einschließ-

lich zum 12. Juni 2024 zu erwerben. Die aufgrund dieses Beschlusses erworbenen Aktien können auch eingezo-

gen werden. Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in der Einladung zur Hauptversammlung angegeben, 

die im Bundesanzeiger am 3. Mai 2019 veröffentlicht worden ist. Die Gesellschaft hat von dieser Ermächtigung 

bis zum Bilanzstichtag keinen Gebrauch gemacht.   

 

1.7.2 Genehmigtes Kapital 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis einschließlich 12. Juni 2024 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 8.000.000 

gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne 

Nennbetrag (Stückaktien) zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das  

Bezugsrecht der Aktionäre in den in § 4 Abs. 4 der Satzung bestimmten Fällen auszuschließen. 

 

1.7.3 Bedingtes Kapital 

Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 8.000.000 durch Ausgabe von 

bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht.  

Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Ge-

sellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die Gesellschaft zu mindestens 90 Prozent mittelbar oder unmittelbar 

beteiligt ist, gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Juli 2018 bis zum 11. Juli 2023 gegen Bar- 

oder Sachleistung begeben werden. 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der jeweiligen Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen 

auch der Ausgabe von Aktien an Inhaber von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen, die mit Wandel- bzw. 

Optionspflichten ausgestattet sind.  

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen aus Opti-

onsschuldverschreibungen bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder 

durch eine Konzerngesellschaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die Gesellschaft zu mindestens 

90 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom  

12. Juli 2018 bis einschließlich zum 11. Juli 2023 begeben werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten 

Gebrauch machen bzw. die zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger von 
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Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, sofern 

die Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht durch Gewährung eigener Aktien bedient werden oder andere Erfül-

lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des 

vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- beziehungsweise Optionsbe-

dingungen jeweils zu bestimmenden Options-/Wandlungspreisen. Die neuen Aktien können mit einer Gewinn-

berechtigung ab Beginn der Geschäftsjahre vorgesehen werden, für die die Hauptversammlung noch keinen Ge-

winnverwendungsbeschluss gefasst hat.  

 

1.7.4 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat den Vorstand mit Beschluss vom 4. Juni 2018, zuletzt angepasst und 

ergänzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 2019, ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bis einschließlich zum 11. Juli 2023 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (nachfolgend zusam-

men auch „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer Laufzeit von 

längstens zehn Jahren zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- bzw. Optionsschuldverschrei-

bungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf bis zu insgesamt 8.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stück-

aktien der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. 

Den Aktionären der Gesellschaft steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Wandel- oder Optionsschuldver-

schreibungen zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf die Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen in bestimmten Fällen auszuschließen. Er ist auch 

ermächtigt, alle weiteren Einzelheiten der Ausgabe und der Ausstattung der Wandel- oder Optionsschuldver-

schreibungen und deren Bedingungen festzusetzen beziehungsweise im Einvernehmen mit der jeweils ausge-

benden Konzerngesellschaft festzulegen. 

 

1.8 Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines 

Übernahmeangebots stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen 

Die Anleihebedingungen der von der ERWE Immobilien AG ausgegebenen Unternehmensanleihe sieht vor, dass 

bei einem möglichen Kontrollwechsel aufgrund eines Übernahmeangebots die jeweiligen Anleihegläubiger eine 

vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu den in den Anleihebedingungen genannten Konditionen 

verlangen können.  

Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels zustande kamen, bestehen außerdem mit Vor-

standsmitgliedern. 

 

1.9 Entschädigungsvereinbarungen mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern für den 

Fall eines Übernahmeangebots 

Bei Eintritt eines Change-of-Control-Ereignisses hat jedes Vorstandsmitglied ein außerordentliches Sonderkündi-

gungsrecht. Im Falle der Ausübung dieses Sonderkündigungsrechts stünde den jeweiligen Vorstandsmitgliedern 

eine Abfindung von 80 Prozent bzw. 100 Prozent in Höhe der kapitalisierten Grundvergütung für die ursprünglich 

vereinbarte Restlaufzeit seines Anstellungsvertrages zu, maximal jedoch für die Dauer von zwei bzw. drei Jahren. 

Ebenso können die Begünstigten des vom Aufsichtsrat am 23. Januar 2020 beschlossenen und anschließend von 

der Gesellschaft aufgelegten Beteiligungsprogramms für Führungskräfte im Falle des Eintritts eines Change-of-

Control-Ereignisses ihre Erfolgsbeteiligung aus den ihnen eingeräumten Virtuellen Aktien aus dem Beteiligungs-

programms für Führungskräfte beanspruchen. 
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1.10 Grundzüge des Vergütungssystems 

1.10.1 Vergütung des Vorstands 

Gesamtstruktur und Höhe der Vorstandsvergütung werden vom Aufsichtsrat der ERWE Immobilien AG festgelegt 

und in regelmäßigen zeitlichen Abständen überprüft. Die Bezüge des Vorstands setzen sich zusammen aus einem 

erfolgsunabhängigen festen Jahresgehalt, welches als Gehalt in monatlich gleichen Raten ausgezahlt wird, und 

dem geldwerten Vorteil aus der Bereitstellung von Dienstwagen und der Erstattung von Kranken- und Pflegever-

sicherung sowie Unterbringung. Daneben erhält der Vorstand für Auslagen, die durch die Ausübung des Amtes 

entstehen, eine Erstattung in nachgewiesener Höhe. 

Zusätzlich zu der Jahresgrundvergütung erhalten die Mitglieder des Vorstands eine variable Vergütung (Short 

Term Incentive), die sich nach dem Erreichen zuvor festgelegter Ziele für das jeweilige Geschäftsjahr richtet. Die 

variable Vergütung ist der Höhe nach begrenzt und so ausgestaltet, dass sowohl positiven als auch negativen 

Entwicklungen Rechnung getragen werden kann. Der Aufsichtsrat hat bei der Feststellung des Zielerreichungs-

grads einen Beurteilungsspielraum in den Grenzen der Billigkeit.  

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2020 darüber hinaus ein Beteiligungsprogramm für Füh-

rungskräfte in Form von Virtuellen Aktien beschlossen, das den Zweck verfolgt, die Begünstigten an das Unter-

nehmen zu binden und diese am gesteigerten Unternehmenswert partizipieren zu lassen. Die Wertsteigerungs-

rechte berechtigen den Begünstigten zu einer Vergütung, deren Höhe abhängig von der Kursentwicklung des 

Aktienkurses der ERWE Immobilien AG ist. Im Rahmen dieses Beteiligungsprogramms wurden auch den Vorstän-

den als Long Term Incentives im Rahmen ihrer Vorstandsvergütung Wertsteigerungsrechte gewährt. 

Die Versicherungsprämien für die von der ERWE Immobilien AG abgeschlossene Vermögensschadenhaftpflicht-

versicherung (Directors-and-Officers-Versicherung) trägt die Gesellschaft. 

 

1.10.2 Vergütung des Aufsichtsrats 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 16. Juni 2020 die Vergütung des Aufsichtsrats wie folgt festge-

setzt: Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen jährlich eine Vergütung von  

EUR 20.000. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der Stellvertreter das Eineinhalbfache.  Unterliegen die Vergü-

tung und der Auslagenersatz der Umsatzsteuer, wird diese von der Gesellschaft erstattet, wenn diese vom Auf-

sichtsratsmitglied gesondert in Rechnung gestellt werden kann. Die Gesellschaft trägt des Weiteren die Versi-

cherungsprämien für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Directors-and- Officers-Versicherung), 

durch welche die Tätigkeit ihrer Aufsichtsratsmitglieder versichert wird. 

 

2. Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB bzw. § 315d HGB 

Die Erklärung zur Unternehmensführung wird jährlich auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik 

Investor Relations/Corporate Governance veröffentlicht und ist dort unter der folgenden URL abrufbar: 

http://www.erwe-ag.com/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung/ 

 

 

Frankfurt am Main, im März 2021 

 

 

 

Axel Harloff  Christian Hillermann  Rüdiger Weitzel 

Vorstand  Vorstand   Vorstand 
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Der nachfolgend wiedergegebene Bestätigungsvermerk umfasst auch einen „Vermerk über die Prüfung
der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Abschlusses und des
Lageberichts nach § 317 Abs. 3b HGB“ („ESEF-Vermerk“). Der dem ESEF-Vermerk zugrunde liegende
Prüfungsgegenstand (zu prüfende ESEF-Unterlagen) ist nicht beigefügt. Die geprüften ESEF-Unterlagen
können im Bundesanzeiger eingesehen bzw. aus diesem abgerufen werden.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts  

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main, – bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem  

Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht (nachfolgend zusammengefasster Lagebe-

richt) der ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2020 geprüft. Die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Erklärung 

zur Unternehmensführung nach § 315d, § 289f HGB, auf die im zusammengefassten Lagebericht 

verwiesen wird, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-

ber 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2020 und 

- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste  

Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser 

Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den oben genann-

ten nicht inhaltlich geprüften Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt 

hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Fol-

genden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und  

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-

stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 

Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-

APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtge-

mäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammen-

hang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachver-

halten ab. 

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtige Prüfungssachverhalt dar: 

Bewertung der Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie der Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen 

a.) Das Risiko für den Abschluss 

Zum 31. Dezember 2020 bilanziert die ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main, Anteile und Aus-

leihungen an verbundene Unternehmen in Höhe von insgesamt TEUR 37.280 (Vj. TEUR 21.835) 

sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 25.066 (Vj. TEUR 6.788).  
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Die Anteile und Ausleihungen gegen verbundene Unternehmen werden zu Anschaffungskosten 

oder dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert und die Forderungen gegen 

verbundene Unternehmen zu Nennwerten oder dem am Abschlussstichtag niedrigeren beizule-

genden Wert bilanziert. Die Angaben der Gesellschaft zur Bewertung der Anteile und Ausleihun-

gen gegen verbundene Unternehmen und der Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

sind unter dem Kapitel „B. Rechnungslegungsgrundsätze“ im Anhang enthalten. Darüber hinaus 

folgen weitere Angaben im Kapital „II.2.5. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Einzelabschluss 

der ERWE Immobilien AG“ des zusammengefassten Lageberichts. 

Zur Bewertung der Anteile und Ausleihungen gegen verbundene Unternehmen und der korres-

pondierenden Forderungen gegen verbundene Unternehmen analysiert die ERWE Immobilien AG 

zunächst, ob der jeweilige Buchwert des Eigenkapitals zuzüglich der stillen Reserven im Immobi-

lienvermögen der Tochtergesellschaft unter Berücksichtigung von latenten Steuern auf diese  

stillen Reserven den Buchwert der jeweiligen Anteile und Ausleihungen sowie der Forderungen 

gegen diese Tochtergesellschaft deckt. Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts des Immobi-

lienvermögens erfolgt auf Grundlage von Gutachten eines externen Sachverständigen auf Basis 

aktueller Marktdaten mithilfe international anerkannter Bewertungsverfahren. Es kommen dabei 

Discounted Cashflow Verfahren zur Anwendung mittels derer künftig erwartete Zahlungsmittel-

überschüsse unter Anwendung eines marktgerechten Diskontierungszinssatzes auf den Bilanz-

stichtag abgezinst werden.  

Das Risiko für den Jahresabschluss besteht in einer nicht sachgerechten Bewertung der Anteile 

und Ausleihungen gegen verbundene Unternehmen und Forderungen gegen verbundene Unter-

nehmen, insbesondere in einer Überbewertung. Aufgrund der notwendigen individuellen Beur-

teilung der Werthaltigkeit sowie der hohen Buchwerte einzelner Anteile und Ausleihungen gegen 

verbundene Unternehmen bzw. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist das Risiko  

wesentlicher Fehler aus unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.  
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b.) Prüferisches Vorgehen und Schlussfolgerungen 

Die Prüfung der Werthaltigkeit der Anteile und Ausleihungen gegen verbundene Unternehmen 

und der Forderungen gegen verbundene Unternehmen erfolgt einzelfallbezogen. Wir haben ins-

besondere das Bewertungsverfahren der Immobilien im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit der verwendeten Daten sowie der Angemessenheit der bewertungsrelevanten Parameter, 

wie z. B. Diskontierungs- und Kapitalisierungszinssätze, Mieteinnahmen und Bewirtschaftungskos-

ten, überprüft. Wir haben uns zudem von der Qualifikation und Objektivität des von der Gesell-

schaft beauftragten externen Gutachters überzeugt. 

Unseres Erachtens ist das Bewertungsverfahren der gesetzlichen Vertreter sachgerecht. Wir haben 

keine Hinweise oder Erkenntnisse, dass betreffend die Bewertung der Anteile und Ausleihungen 

gegen verbundene Unternehmen und der Forderungen verbundene Unternehmen das Ermessen 

der gesetzlichen Vertreter nicht ausgewogen und angemessen wäre.  

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwort-

lich. Die zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen umfassen: 

- die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichte Erklärung zur Unternehmensführung 

nach § 315d, § 289f HGB, auf die im zusammengefassten Lagebericht verwiesen wird, 

- den Bericht des Aufsichtsrats, 

- die übrigen Teile des Geschäftsberichts, aber nicht den Jahresabschluss, nicht die inhaltlich 

geprüften Angaben im zusammengefassten Lagebericht und nicht unseren dazugehörigen 

Bestätigungsvermerk und 

- die Versicherung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB zum Jahresabschluss und die Versicherung 

nach § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB i.V.m. § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB zum zusammengefassten Lage-

bericht.  

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Für die Erklärung nach  

§ 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex sowie die Erklärung zur Unternehmens-

führung, auf die im zusammengefassten Lagebericht verwiesen wird, sind die gesetzlichen Vertre-

ter und der Aufsichtsrat verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonsti-

gen Informationen verantwortlich. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstre-

cken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein Prü-

fungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sons-

tigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen  

▪ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Angaben im 

zusammengefassten Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen auf-

weisen oder  

▪ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Falls wir auf Grundlage der von uns vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten sons-

tigen Informationen durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche 

falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese  

Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

zusammengefassten Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetz-

lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammenge-

fassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung  
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zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines  

zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen  

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-

sagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der  

Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammenge-

fassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 

ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend  

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, 

planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 

werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 

das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

▪ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten  

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts rele-

vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 

im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 

der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 

Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 

zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-

rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 

die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

▪ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

▪ beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 

seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
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▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten  

zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen  

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Anga-

ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten  

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsori-

entierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten  

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-

lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-

hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnah-

men. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuel-

len Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze 

oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.  
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wieder-

gaben des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts nach § 317 Abs. 3b 

HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob 

die in der beigefügten Datei „ESEF-Unterlagen 39120014ZQ1l2RXEE848-2020-12-31_EA“      ent-

haltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 

zusammengefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den 

Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen we-

sentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften er-

streckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und 

des zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wie-

dergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen.  

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen 

und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des zusam-

mengefassten Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB 

an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden 

„Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ ent-

haltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten zusammenge-

fassten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 hinaus geben 

wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu 

den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.  
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiederga-

ben des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 317 Abs. 3b HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für 

Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lagebe-

richten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist 

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weiter-

gehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssi-

cherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung 

in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unter-

lagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des zusammengefassten 

Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, 

um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektroni-

sche Berichtsformat sind.  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung der 

ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüften Jah-

resabschluss und geprüften zusammengefassten Lagebericht sowie weiteren offenzulegenden 

Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.  

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen als 

Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 

des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 

bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-

tigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  
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 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kon-
trollen abzugeben.

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt.

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften
Jahresabschlusses und des geprüften zusammengefassten Lageberichts ermöglichen.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 16. Juni 2020 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wur-
den am 10. Dezember 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem
Geschäftsjahr 2018 als Abschlussprüfer der ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang
stehen.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Dirk Heide.

Hamburg, 30. März 2021

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  Steuerberatungsgesellschaft

Florian Riedl Dirk Heide
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer


